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Gemeinde: 00   Stadt Bad Schwartau

Bilanz 2022
1Seite :

BezeichnungPosition

Ergebnis

2021

Ergebnis

2022

3 421

Aktiva (in EUR)

1.    Anlagevermögen 104.514.414,2777.765.636,82

01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 113.726,88111.374,93

02-09 1.2 Sachanlagen 91.605.713,9464.849.294,70

02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.649.223,183.574.607,00

021 1.2.1.1 Grünflächen 1.861.731,381.806.864,16

022 1.2.1.2 Ackerland 345.849,49345.849,49

023 1.2.1.3 Wald, Forsten 503.916,83484.167,87

029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 937.725,48937.725,48

03 1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 58.510.698,3934.892.786,36

032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.452.093,761.817.090,10

033 1.2.2.2 Schulen 36.783.944,3014.081.415,04

031 1.2.2.3 Wohnbauten 2.403.263,233.795.448,57

034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 14.871.397,1015.198.832,65

04 1.2.3 Infrastrukturvermögen 17.987.417,1018.384.957,47

041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4.982.023,714.926.613,60

042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 253.817,78260.369,23

044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 66.721,3468.963,24

045 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 10.551.323,2711.043.527,89

046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.133.531,002.085.483,51

06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 410.957,28425.687,75

07 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.758.954,601.880.300,61

08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.550.671,441.786.264,70

09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.737.791,953.904.690,81

1.3 Finanzanlagen 12.794.973,4512.804.967,19

12 1.3.3 Sondervermögen 12.079.376,3112.059.376,31

13 1.3.4 Ausleihungen 715.597,14745.590,88

13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 715.597,14745.590,88

2.    Umlaufvermögen 13.650.131,5023.599.040,64

15 2.1 Vorräte 1.473.891,0213.770,44

1552,154 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 1.473.891,0213.770,44

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.652.385,933.030.316,58

161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 2.985.003,631.955.813,91

169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 116.298,24155.938,10

171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 220,3264.159,23

178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 3.550.863,74854.405,34

18 2.4 Liquide Mittel 5.523.854,5520.554.953,62

19 3.    Aktive Rechnungsabgrenzung 715.686,88775.128,33

Summe AKTIVA 118.880.232,65102.139.805,79



Gemeinde: 00   Stadt Bad Schwartau

Bilanz 2022
2Seite :

BezeichnungPosition

Ergebnis

2021

Ergebnis

2022

3 421

Passiva (in EUR)

20 1.    Eigenkapital 75.474.995,7670.838.806,04

201 1.1 Allgemeine Rücklage 51.542.175,5551.542.175,55

202 1.2 Sonderrücklage 224.339,89224.581,89

203 1.3 Ergebnisrücklage 19.072.048,6010.074.682,09

205 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.636.431,728.997.366,51

1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,000,00

23 2.    Sonderposten 12.897.772,8813.554.512,43

231 2.1 aufzulösende Zuschüsse 58.162,1765.828,84

232 2.2 aufzulösende Zuweisungen 4.793.451,845.122.609,58

233 2.3 für Beiträge 2.115.276,012.136.420,48

2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge 2.115.276,012.136.420,48

234 2.4 Gebührenausgleich 30.292,1530.292,15

239 2.7 Sonstige Sonderposten 5.900.590,716.199.361,38

25, 26, 27, 28 3.    Rückstellungen 15.758.751,6015.324.545,21

2511 3.1 Pensionsrückstellungen 12.590.188,0011.920.578,00

2512 3.2 Beihilferückstellungen 2.172.145,941.580.840,27

281 3.3 Altersteilzeitrückstellungen 24.989,66186.970,94

284 3.8 Finanzausgleichsrückstellung 971.428,001.636.156,00

3 4.    Verbindlichkeiten 14.734.142,712.411.587,95

32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 12.385.634,000,00

32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 12.385.634,000,00

35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 176.742,77328.481,35

36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,001.638,00

37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.171.765,942.081.468,60

39 5.    Passive Rechnungsabgrenzung 14.569,7010.354,16

Summe PASSIVA 118.880.232,65102.139.805,79

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.937 TEUR.

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***
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Gemeinde: 00   Stadt Bad Schwartau

Ergebnisrechnung 2022

Fortge-

schriebener

Ansatz des

Haushalts-

jahres

Vergleich

Ansatz /

Ist (Spalte 5 /

Spalte 6)

in EUR in EUR

5 7

übertragene

Ermächti-

gungen

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorjahres

in EUR

4

Ertrags- und Aufwandsarten

1 3

2022 2022 20232021

2

Ist-

Ergebnis

des

Haushalts-

jahres

in EUR

6

2022

40 Steuern und ähnliche Abgaben 83.218,9026.933.600,001 - - - -32.257.710,37 27.016.818,90

41 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.855,1412.316.500,002 - - - -10.657.318,67 12.485.355,14

42 + sonstige Transfererträge -1.500,001.500,003 - - - -0,00 0,00

43 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -516.961,833.776.200,004 - - - -2.440.639,53 3.259.238,17

441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte -18.620,291.142.700,005 - - - -861.534,64 1.124.079,71

448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 582.069,622.010.400,006 - - - -4.644.714,08 2.592.469,62

45 + sonstige Erträge 229.438,323.563.600,007 - - - -2.462.650,70 3.793.038,32

53.324.567,9910 = Erträge 50.270.999,86 526.499,8649.744.500,00 - - - -

50 Personalaufwendungen 114.058,179.968.923,9811 0,008.529.873,33 10.082.982,15

51 + Versorgungsaufwendungen -96.000,0096.000,0012 0,000,00 0,00

52 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.161.269,3310.192.620,8813 0,007.619.807,56 8.031.351,55

57 + bilanzielle Abschreibungen 409.022,332.658.900,0014 0,002.484.316,24 3.067.922,33

53 + Transferaufwendungen -846.685,2020.289.847,3515 0,0019.839.723,21 19.443.162,15

54 + sonstige Aufwendungen -1.003.589,985.955.407,7916 0,005.887.319,08 4.951.817,81

44.361.039,4217 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 45.577.235,99 -3.584.464,0149.161.700,00 0,00

8.963.528,5718 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /

17)

4.693.763,87 4.110.963,87582.800,00 0,00

46 + Finanzerträge 271,69388.100,0019 - - - -42.362,94 388.371,69

55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -149.296,16595.000,0020 0,008.525,00 445.703,84

33.837,9421 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -57.332,15 149.567,85-206.900,00 0,00

8.997.366,5122 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.636.431,72 4.260.531,72375.900,00 0,00

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,0045.000,0048 - - - -45.000,00 45.000,00

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,0045.000,0058 - - - -45.000,00 45.000,00

0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,000,00 - - - -

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete

Zuwendungen

276.838,462.658.900,00571 +

574

- - - -2.436.319,06 2.935.738,46

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen

und Zuweisungen sowie für Beiträge

16.955,10483.900,00416 +

437

- - - -507.481,92 500.855,10

1.928.837,14= Nettoabschreibungsaufwand 2.434.883,36 259.883,362.175.000,00 - - - -

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***
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Gemeinde: 00   Stadt Bad Schwartau

Finanzrechnung 2022

Fortge-

schriebener

Ansatz des

Haushalts-

jahres

Vergleich

Ansatz /

Ist (Spalte

5 / Spalte 6)

in EUR in EUR

5 7

übertrage-

ne Er-

mächti-

gungen

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorjahres

in EUR

4

Ein- und Auszahlungsarten

1 3

2022 2022 20232021

2

Ist-

Ergebnis

des Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2022

60 + Steuern und ähnliche Abgaben -347.614,0726.933.600,001 - - - -32.243.373,98 26.585.985,93

61 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 330.265,1911.992.300,002 - - - -10.507.894,97 12.322.565,19

62 + sonstige Transfereinzahlungen -1.500,001.500,003 - - - -0,00 0,00

63 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -759.455,523.616.500,004 - - - -2.172.793,69 2.857.044,48

641

642

646

+ privatrechtiche Leistungsentgelte -189.156,881.142.700,005 - - - -851.919,90 953.543,12

648 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.504.056,162.010.400,006 - - - -4.014.274,67 506.343,84

65 + sonstige Einzahlungen 371.619,311.126.800,007 - - - -934.496,60 1.498.419,31

66 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.228.002,561.578.100,008 - - - -47.134,94 350.097,44

50.771.888,759 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.073.999,31 -3.327.900,6948.401.900,00 - - - -

70 + Personalauszahlungen -834.898,009.673.523,9810 0,007.939.393,40 8.838.625,98

71 + Versorgungsauszahlungen -96.000,0096.000,0011 0,000,00 0,00

72 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.174.471,3510.192.620,8812 0,007.755.811,10 8.018.149,53

75 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -149.296,16595.000,0013 0,005.596,00 445.703,84

73 + Transferauszahlungen -775.000,7520.289.847,3514 0,0019.664.146,56 19.514.846,60

74 + sonstige Auszahlungen -1.523.904,905.950.407,7915 0,004.201.302,56 4.426.502,89

39.566.249,6216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10

bis 15)

41.243.828,84 -5.553.571,1646.797.400,00 0,00

11.205.639,1317 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) 3.830.170,47 2.225.670,471.604.500,00 0,00

681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-1.602.159,011.725.100,0018 - - - -448.832,85 122.940,99

682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

-614.829,19958.000,0019 - - - -901.990,36 343.170,81

685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,000,0022 - - - -51.999,90 0,00

686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

1.525,9925.400,0023 - - - -25.554,06 26.925,99

688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -90.526,36250.300,0024 - - - -0,00 159.773,64

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -2.305.988,572.958.800,0026 - - - -1.428.377,17 652.811,43

781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-167.127,72314.500,0027 266.281,041.000,00 147.372,28

782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu -319.331,70559.403,0428 178.800,9621.139,07 240.071,34

783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-545.811,171.568.489,0629 571.716,83663.060,10 1.022.677,89

784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,0020.000,0030 0,000,00 20.000,00

785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.202.531,5236.288.181,5731 5.920.371,233.792.635,89 30.085.650,05

4.477.835,0634 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 31.515.771,56 -7.234.802,1138.750.573,67 6.937.170,06

-3.049.457,8935 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) -30.862.960,13 4.928.813,54-35.791.773,67 -6.937.170,06

672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 32.922.752,250,0035a 0,0030.268.889,15 32.922.752,25

772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 33.306.695,660,0035b 0,0030.358.670,16 33.306.695,66

-89.781,0135c = Saldo aus fremden Finanzmitteln -383.943,41 -383.943,410,00 0,00

8.066.400,2336 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und

35f)

-27.416.733,07 6.770.540,60-34.187.273,67 -6.937.170,06

692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

-10.977.000,0023.500.000,0037 - - - -0,00 12.523.000,00
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Gemeinde: 00   Stadt Bad Schwartau

Finanzrechnung 2022

Fortge-

schriebener

Ansatz des

Haushalts-

jahres

Vergleich

Ansatz /

Ist (Spalte

5 / Spalte 6)

in EUR in EUR

5 7

übertrage-

ne Er-

mächti-

gungen

in EUR

8

Ergebnis

des

Vorjahres

in EUR

4

Ein- und Auszahlungsarten

1 3

2022 2022 20232021

2

Ist-

Ergebnis

des Haus-

haltsjahres

in EUR

6

2022

792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

-312.634,00450.000,0040 0,000,00 137.366,00

0,0043 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 12.385.634,00 -10.664.366,0023.050.000,00 10.977.000,00

8.066.400,2344 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43) -15.031.099,07 -3.893.825,40-11.137.273,67 4.039.829,94

8.066.400,2344b = Saldo der Finanzrechnung -15.031.099,07 -3.893.825,40-11.137.273,67 4.039.829,94

+ Anfangsbestand Liquide Mittel -0,3820.554.954,0045 0,0012.488.553,39 20.554.953,62

20.554.953,6248 = Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47) 5.523.854,55 -3.893.825,789.417.680,33 4.039.829,94

Nachrichtlich davon:

Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik in EUR

Bestand Vorjahr 594.830,66

+ Einzahlungen 32.078.870,46

- Auszahlungen -32.518.125,13

Bestand Haushaltsjahr 155.575,99

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung

des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ergebnis

des

Vorjahres

in EUR

Fortgeschriebe-

ner Ansatz des

Haushaltsjahres

in EUR

Ist-Ergebnis

des Haus-

haltsjahres

in EUR

7311.. 0,00abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 0,00 0,00

684 0,00Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00

6842 0,00Börsennotierte Aktien 0,00 0,00

6843 0,00Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0,00

6844 0,00Sonstige Anteilrechte 0,00 0,00

6845 0,00Investmentzertifikate 0,00 0,00

6846 0,00Kapitalmarktpapiere 0,00 0,00

6847 0,00Geldmarktpapiere 0,00 0,00

6848 0,00Finanzderivate 0,00 0,00

784 0,00Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00

7842 0,00Börsennotierte Aktien 0,00 0,00

7843 0,00Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0,00

7844 0,00Sonstige Anteilsrechte 0,00 0,00

7845 0,00Investmentzertifikate 0,00 0,00

7846 0,00Kapitalmarktpapiere 0,00 0,00

7847 0,00Geldmarktpapiere 0,00 0,00

7848 0,00Finanzderivate 0,00 0,00

792..4 0,00Umschuldung 0,00 0,00

792..5 0,00Ordentliche Tilgung 450.000,00 137.366,00

792..6 0,00Außerordentliche Tilgung 0,00 0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***
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A) Allgemeines 
 

Die Stadt Bad Schwartau hat nach § 44 GemHVO-Doppik zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung und der in der GemHVO-Doppik enthaltenen Maßgaben auf-zu-
stellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, 
den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein 
Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen. Der Jahresabschluss und der La-
gebericht sind vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. 
 

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Ver-
mögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der An-
hang und der Lagebericht in geeigneter Form beigetragen. 
 

Gemäß § 95 n GO werden der Jahresabschluss und der Lagebericht vom Rechnungs-
prüfungsamt geprüft. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind anschließend zu-
sammen mit dem Prüfbericht der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und 
Beschlussfassung über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahre-
süberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages vorzulegen. 
 

Das Vorliegen des Schlussberichtes, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
sowie des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung sind anschließend örtlich 
bekannt zu machen und öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen 
Einzelner entgegenstehen. 
 

Es wurde im Jahr 2022 keine Inventur durchgeführt. Eine Stückinventur ist zuletzt im 
Jahr 2016 durchgeführt worden, die 2017 stichprobenartig überprüft wurde.  
 

 

 

B) Gliederungsgrundsätze 
 

Die Abschlussbilanz ist gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik einschließlich 
des anzuwendenden Kontenrahmens gegliedert. 
 

 

 

C) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 

Nach § 39 GemHVO-Doppik wurde die Bewertung des im Jahresabschluss auszuwei-
senden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung vorgenommen. 
 

Die Bilanz wurde entsprechend § 48 GemHVO-Doppik gegliedert. Das Anlage- und 
das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Schulden sowie die 
Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig ausgewiesen. 
 

Die neu errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände wurden gemäß § 41 
Abs. 1 GemHVO-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um 
Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bewertet. Die Abschreibungen erfolgten 
gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik in gleichen Raten über die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den 
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Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des An-
lagevermögens der Gemeinden. 
 

Die Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und das Vorsichtsprinzip wurde 
eingehalten. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag 
entstanden sind, haben Berücksichtigung gefunden, selbst wenn diese erst zwischen 
dem Abschlussstichtag und dem Aufstellen des Jahresabschlusses bekannt geworden 
sind. 
 

Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel ent-
halten. 
 

Aufwendungen und Erträge sind bis Ende März 2023, in Einzelfällen auch darüber hin-
aus, berücksichtigt worden. 
 

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag vermindert um Wertberichtigungen an-
gesetzt. 
 

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. 
Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr 
nicht auf. 
 

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. 
 
 
D) Aktiva 
 

1. Anlagevermögen 
 

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

111.374,93 € 113.726,88 € 2.351,95 € 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen 
Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die zu einer Bewertung 
fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abzuschrei-
ben sind. 
 

Im Jahr 2022 wurden neue Client-Zugriffslizenzen für alle Mitarbeiter i.H.v. 
6.699,70 € gekauft. 2021 wurde für das bestehende Finanzprogramm CIP das Mo-
dul „digitales Rechnungseingangsbuch“ angeschafft. Hierfür wurden im Jahr 2022 
die weitere Lizenzgebühr und die entsprechenden Dienstleistungen i.H.v. 
13.813,44 € gezahlt. Des Weiteren wurde für die Bücherei ein „Bibliothekssystem“ 
i.H.v. 8.177,68 € angeschafft. Hinzukommen noch weitere Lizenzen bzw. Module 
anderer Softwarelösungen für die Verwaltung i.H.v. insgesamt 6.112,08 €. Weiter 
wurde eine Umbuchung i.H.v. 633,36 € aus dem Prüfbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes zum Jahresabschluss 2020 durchgeführt. Hierbei handelt es sich um 
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Software im Kulturbereich, die ebenfalls im immateriellen Vermögen darstellen ist. 
Demgegenüber standen Abschreibungen im Jahr 2022 von insgesamt 33.084,31 €, so 
dass die oben dargestellte Bestandsveränderung eingetreten ist. 
 

1.2. Sachanlagen 
 

Sachanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Sie werden in bewegliches und 
unbewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Zum Sachanlagevermögen gehören: 
 

• Unbebaute Grundstücke, die wegen der Bedeutung im gemeindlichen Bereich 
mindestens in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige un- 
bebaute Grundstücke zu unterteilen sind 

• Bebaute Grundstücke 
• Infrastrukturvermögen, dass die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich 

nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen be-
stimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne), erfasst. Dazu zählen 
Grundstücke mit Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, z. B. Sonder-
bauwerke 

• Bauten auf fremden Grund und Boden, die entgegen dem grundstücksglei-
chen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern 
ein vertraglich gesichertes Recht, z. B. durch Miet- oder Pachtvertrag, beinhalten 

• Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, die Bau- und Bodendenkmäler um-
fassen, die nicht zu den Gebäuden gehören 

• Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, einschl. Werkzeuge 
• Betriebs- und Geschäftsausstattung 
• Geleistete Anzahlungen, die geldliche Vorleistungen auf noch zu erhaltende 

Sachanlagen darstellen 
• Anlagen im Bau, die noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenem 

Grund oder fremden Boden beinhalten 
 

 

 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

3.574.607,00 € 3.649.223,18 € 74.616,18 € 

 

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grün-
flächen, das Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke, wie 
u.a. Erbbaurechtsgrundstücke. 
 

Bei den unbebauten Grundstücken handelt es sich nach § 72 Bewertungsgesetz 
(BewG) um Grundstücke „… auf denen sich keine benutzbaren Gegenstände befinden“. 
Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke be-
handelt werden (z.B. Erbbaurechte und Wohnungseigentum). 
 
Im Jahr 2022 wurde eine Korrekturbuchung i.H.v. 54.867,22 € durchgeführt. Hierbei 
wurde ein Grundstück, welches bei dem Konto „.0311000- Grund und Boden bei 



11 

 

 

 

 

Wohnbauten“ bilanziert wurde, auf das Konto „.0210000 Grünfläche“ umgebucht.  
 
Auf dem Bilanzkonto „.0230000- Wald und Forst“ ist eine Bestandsveränderung i.H.v. 
19.748,96 € gebucht wurden. Es handelt sich um den Wiederaufbau des Küsterholzes. 

 

 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

34.892.786,36 € 58.510.698,39 € 23.617.912,03 € 

 
Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. 
 
Unter grundstücksgleiche Rechte werden Rechte verstanden, die im bürgerlichen Recht 
wie Grundstücke behandelt werden. Hierzu gehört z.B. das Erbbaurecht. 
 
 

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

1.817.090,10 € 4.452.093,76 € 2.635.003,66 € 

 
Im Bereich der Bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich die 
Bilanzposition „.0322000- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-
/Jugendeinrichtungen“ um 2.265.708,10 € erhöht. Diese Erhöhung hängt mit der Fer-
tigstellung des Anbaues des Städtischen Kindergartens zusammen. Der Anbau ist im 
Jahr 2022 in Betrieb genommen wurden, sodass die „Anlage im Bau .0900044- Anbau 
Städtischer Kindergarten“ auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht wur-
den. Demgegenüber stehen 61.497,37 € Abschreibungen. 
 
Die Bilanzposition „.0323000- Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen“ 
hat sich u.a. um 430.792,93 € aufgrund der Inbetriebnahme des Städtischen Kinder-
gartens erhöht.  
 
Demgegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. 8.939,52 €. 
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1.2.2.2 Schulen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

14.081.415,04 € 36.783.944,30 € 22.702.529,26 € 

 

 

Die Fertigstellung des Gymnasiums am Mühlenberg („.0900036- Sanierungsmaß-
nahme Gymnasium am Mühlenberg) führt zu einer Erhöhung der Bilanzposition 
„.0332000- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen“ um 
23.115.205,86 €. Hinzukommen 5.500 € durch einen Dachvorstand an dem Gebäude 
der Schule am Hochkamp, der durch einen Investitionszuschuss seitens des Schulver-
bandes der Stadt Bad Schwartau „gegenfinanziert“ wird. 
 
Ebenfalls durch die Fertigstellung des Gymnasiums erhöht sich die Bilanzposition 
„.0333000- Außenanlagen von Schulen“ um 62.710,29 €. Darüber hinaus wurde die 
die Erneuerung eines Zaunes bei der Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule i.H.v. 
3.100,31 € eingestellt.  
 
Demgegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. 483.987,20 €. 
 
 

1.2.2.3 Wohnbauten 

 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

3.795.448,57 € 2.403.263,23 € -1.392.185,34 € 

 
Der Grund und Boden bei Wohnbauten (Konto .0311000) erhöht sich durch den Kauf 
des Grundstückes Kaltenhöfer Straße 1 um 161.788,79 €. Demgegenüber steht die Um-
setzung eines Grundstückes auf Grünfläche i.H.v. 54.867,22 € wie auf Seite 12/13 be-
reits beschrieben. 
Weiter wurde 1.588.630,58 € auf das Konto „.1540010- Zum Verkauf bestimmter Grund-
stücke“ umgebucht. Hierbei handelt es sich um die Verkaufsflächen für die Erweiterung 
des Gewerbegebietes Loog. 
 
Die Bestandsveränderung auf dem Konto „.0312000- Gebäude, Aufbauten und Be-
triebsvorrichtungen bei Wohnbauten“ erhöht sich ebenfalls durch den Kauf des Grund-
stückes Kaltenhöfer Straße 1 um 143.213,22 €. Weiter erhöht sich der Bestand durch 
Investitionen bei diversen Flüchtlingsunterkünften (Anlage im Bau „.0901104- Herrich-
tung Unterkünfte für Flüchtlinge“) um 9.200,84 €. 
 
Demgegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. 56.847,78 € 
 
Weiter sind auf dem Bilanzkonto „.0313000- Außenanlagen bei Wohnbauten“ Abschrei-
bungen i.H.v. 6.042,61 € verbucht wurden. 
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1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

15.198.832,65 € 14.871.397,10 € -327.435,55 € 

 
Die Bestandsveränderung auf dem Konto „.0342000- Gebäude, Aufbauten und Be-
triebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden“ kommt 
durch die Beleuchtungssanierung in der Krummlandhalle i.H.v. 11.060,86 € zustande. 
Demgegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. 338.496,41 € 
 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 
Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, 
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen, Plät-
zen und Verkehrslenkungsanlagen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. 
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

4.926.613,60 € 4.982.023,71 € 55.410,11 € 

   
Die Bilanzposition verringert sich um die Abschreibung i.H.v. 4.517,61 € 
 
Demgegenüber stehen der Kauf diverser kleinerer öffentlicher Verkehrsflächen i.H.v. 
59.927,72 €. 
 

 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

260.369,23 € 253.817,78 € 6.551,45 € 

 

Es handelt sich um die städtischen Brücken und Tunnelanlagen. 
 

Die Bestandsverringerung ist auf die laufende Abschreibung des Jahres 2022 zu-
rückzuführen. 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

68.963,24 € 66.721,34 € 2.241,90 € 

 

Die Bestandsverringerung ist auf die laufende Abschreibung des Jahres 2022 zu- 
rückzuführen. 
 

 

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

11.043.527,89 € 10.551.323,27 € 492.204,62 € 

 

 

Im Jahr 2022 wurde für die Anlage im Bau „51102.0900050 Sanierungsmaßnahme 
Stadtzentrum- Umgestaltung der Innenstadt“ weitere Rechnungen, die im Jahr 2022 be-
zahlt wurden, abgerechnet (49.333,70 €). Weiter führt die Fertigstellung der Anlage im 
Bau „54101.0900079 Gemeindestraßen- Erneuerung und Ausbau des Fuß- und Rad-
weges Moorwischpark/Bürgerpark“ zu einer Erhöhung der Position i.H.v. 69.627,69 €. 
 
Weiter kommt es zu einer Erhöhung der Bilanzposition durch den Kauf diverser Ver-
kehrsschilder (8.951,07€), Tempomessgeräte (6.965,07 €) sowie von Fahrradreparatur-
stationen (21.045,76 €). 
 
Die Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 648.127,83 €, so 
dass die o. g. Bestandsveränderung eingetreten ist. 
 
 

1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

2.085.483,51 € 2.133.531,00 € 48.047,49 € 

 

Ein Zuwachs auf der Bilanzposition lässt sich durch die Verlegung der Glasfaserkabel 
erklären. Diese Maßnahme erhöht den Bestand um 113.971,09 €. Weiter wurden die 
Schlussrechnungen der Baumaßnahme in der Marktwiete i.H.v. 43.772,38 € auf das 
Infrastrukturvermögen entsprechend umgebucht. 
 
Die Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 109.695,98 €, so 
dass die o. g. Bestandsveränderung eingetreten ist. 



15 

 

 

 

 

 
 
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 
 

Bauten auf fremden Grund und Boden sind derzeit nicht bilanziert. 
 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

425.687,75 € 410.957,28 € -14.730,47 € 

 

Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäu-
den gehören. Bei der Stadt Bad Schwartau sind die Ehrenhaine für den 1. und 
2. Weltkrieg bilanziert. 
 

Als Kunstgegenstände sind u.a. der „Knoten“ auf dem Europaplatz, die „Lesende“ 
auf dem Marktplatz und die Brunnenanlagen bilanziert. 
 
Als Zugang im Jahr 2022 ist ein Zaun am Bismarckturm i.H.v. 8.971,41 € einschließlich 
der Baukosten zu nennen  
 

Die Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 23.701,88 €. 
 
 

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

1.880.300,61 € 2.758.954,60 € 878.653,99 € 

 

Hier ist eine Vielzahl von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen bilan-
ziert. 
 
Im Jahr 2022 sind diverse Zugänge durch Neuanschaffungen mit einem Gesamtwert 
von 1.222.945,76 € gebucht worden. 
 
Hier sind insbesondere zu nennen:  

- Ausstattung Gymnasium am Mühlenberg    914.359,95 € 
- Aircleaner (Schulwesen)        129.360,00 € 
- LKW-Neuwagen (Feuerwehr)        55.335,00 € 
- Einsatzkleidung (Feuerwehr)        25.418,13 € 

 

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 333.878,63 €, so 
dass die o. g. Bestandsveränderung eingetreten ist. 
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1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

1.786.264,70 € 4.550.671,44 2.764.406,74 

 

Hier sind u. a. EDV-Geräte (Computer, Drucker, Scanner, Beamer etc.), Lehr- und Lern-
material, Möbel, sonstige Bürotechnik (nicht EDV) sowie Sportgeräte zu bilanzieren. 
 
Im Jahr 2022 sind diverse Zugänge durch Neuanschaffungen mit einem Gesamtwert 
von 2.764.406,74 € gebucht worden (z. B. EDV-Ausstattung, Büromöbel, Schulmobiliar, 
Musikinstrumente, Sportausstattung, Einbauküche). Der hohe Zuwachs ist begründet 
durch die Fertigstellung des Gymnasiums am Mühlenberg und dessen Ausstattung, so-
wie die Ausstattung der Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes. Im Ver-
waltungsgebäude sind diverse Arbeitsplätze mit neuen Endgeräten, unter anderem ei-
nem zweiten Bildschirm ausgestattet worden. 
 
Die Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 589.318,79 €. 
 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

3.904.690,81 € 3.737.791,95 -166.898,86 

 

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in der Konten- 
gruppe 09 „Anlagen im Bau“ geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entspre-
chenden Vermögensposition bzw. dem Aufwandskonten zugeordnet. 
 

 

Als Anlagen im Bau sind im Jahr 2022 fertiggestellt und/ bzw. abgerechnet worden: 
 

• Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG (21821.0900022) 
Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten: 330.861,12 € (Aufwand: 4.248,30 €, Investition:326.612,82 €) 

 
• Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM (21701.0900023) 

Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten: 419.431,78 € (Aufwand:1.116,92 €, Investition:418.314,86 €) 

 

• Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei (.0900076) 
Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten: 30.513,25 € (Aufwand: 30.513,25 €, Investition: 0,00 €) 
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• Ankauf Grundstücke und Gebäude (.0903100) 
Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten: 23.730,69 € (Aufwand: 0,00 €, Investition: 23.730,69 €) 
 

• Neubau Gymnasium am Mühlenberg (.0900036)   
Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten: 26.108.824,59 € (Aufwand: 54.766,59 €, Investition: 
26.054.058,00€) 
 

• Anbau städtischer Kindergarten (.0900044) 
Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten:2.845.813,94 € (Aufwand:1.957,14 €, Investition:2.843.856,80 €) 
 

• Ehem. WC-Haus im Moorwischpark (.0901000)  
Inbetriebnahme: 2022 
Gesamtkosten: 109.766,34 € (Aufwand: 0,00 €, Investition: 109.766,34 €) 

 

Die nachstehenden Anlagen im Bau sind mit Stand 31.12.2022 in der Bilanz aufgeführt: 
 
 

• VEP Projekt Riesebusch Mittelinsel (.0900000)   163.476,98 € 

• Erneuerung Brücke im Kurpark (.0900000)      20.809,29 € 

• Herrichtung von Unterkünften (.0900000)      22.283,49 € 

• Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule (.0900009)    32.810,65 € 

• Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz-Gymnasium  383.150,94 € 

(.0900024) 

• Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Bad  329.889,19 € 

Schwartau (.0900027) 

• Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau (.0900030)     9.447,74 € 

• Sanierungsmaßnahmen Gymnasium am Mühlenberg (.0900036)     98.696,92 € 

• Gehweg Stockelsdorfer Weg (.0900052)      54.341,92 € 

• Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück (.0900068)   472.628,04 € 

• Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str. (.0900073)        6.975,32 € 

• Erschließung Gewerbegebiet Langfelde 2. Bauabschnitt          1.023.352,70 € 

(.0900091)  

• Fassadensanierung Amtsgericht (.0900093)    689.982,20 € 

• Planung Photovoltaik-Anlage (.0901000)      13.757,03 € 

• Elektro- und Digitalisierungsmaßnahme Grundschule     28.308,12 € 

Bad Schwartau (.0901000) 
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• Sanierung 1. OG „Alte 12“ (.0901101)         2.081,63 € 

• Containeranlage P5 (.0901102)        19.027,71 € 

• Herrichtung Museum für Flüchtlinge (.0901103)     51.372,72 € 

• Sanierung Sportplatz Leibniz-Gymnasium (.0903000)  205.633,02 € 

 

1.3 Finanzanlagen 
 

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligun-
gen, Sondervermögen und Ausleihungen. 
 

 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbstständige Unternehmen, 
an denen die Stadt Bad Schwartau mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist und von 
der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der GO. Gemein-
same Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit sind den verbundenen Unternehmen zuzuordnen, wenn der Gemeinde die 
Mehrheit des Stammkapitals zusteht. 
 

In der Bilanz sind Beteiligungen nach anteiligem Wert des Eigenkapitals (anteiliges 
Grundkapital + anteilige Rücklagen +/- anteilige Ergebnisvorträge) anzusetzen (Ei-
genkapitalspiegelmethode). 
 

Die Stadt hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen. 
 
 
1.3.2 Beteiligungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehal-
ten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen und Verbänden auf-
zubauen und zu halten. Als Beteiligung gelten in der Regel Anteile an einer Kapital-
gesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft 
überschreiten und die nicht verbundene Unternehmen sind. In der Bilanz sind Betei-
ligungen nach anteiligem Wert des Eigenkapitals (anteiliges Grundkapital + anteilige 
Rücklagen +/- anteilige Ergebnisvorträge) anzusetzen (größer als 20% und kleiner 
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gleich 50%). 
 

Die Stadt hat keine Beteiligungen. 
 

 

1.3.3 Sondervermögen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

12.059.376,31 € 12.079.376,315 20.000,00 € 

 

Das Sondervermögen „Städtische Betriebe Bad Schwartau“ wurde nach der Eigen- 
kapitalspiegelmethode aus der Bilanz der Städtischen Betriebe bei der Aufstellung 
der Eröffnungsbilanz übernommen. 
 

Eine dauernde Wertminderung ist zum Jahresabschluss 2022 nicht ersichtlich. Eine 
Wertanpassung ist daher nicht vorzunehmen. 
   
Als Sondervermögen erstmalig bilanziert wird im Haushaltsjahr 2021 der Eigenanteil am 
Städtebauförderungsprogramm “Soziale Stadt”. Der Eigenanteil wurde im Jahr 2022 um 
20.000 € erhöht. 
Für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ist ein Sondervermögen zu bilden, in dem 
alle der Gesamtmaßnahme zuzuordnenden Ausgaben und Einnahmen sowie die mit 
Städtebauförderungsmitteln erworbenen Vermögenswerte zu erfassen sind. Die Bildung 
des städtebaulichen Sondervermögens ermöglicht, abweichend vom haushaltsrechtli-
chen Grundsatz der Einzelveranschlagung, die Finanzierung der Gesamtmaßnahme 
nach dem Gesamtdeckungsprinzip. 
 
Die Bilanzposition setzt sich aus folgenden Werten zusammen: 
  

- Städtische Betriebe                                                                  11.719.376,31 € 
- Städtebauförderung „Aktive Stadt- und Ortszentrum“                   330.000,00 € 
- Städtebauförderung „Soziale Stadt“                                                30.000,00 € 
 
 

1.3.4 Ausleihungen 
 

Unter Ausleihungen fallen die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Betei-
ligungen, Sondervermögen und sonstige Ausleihungen. 
 

Ausleihungen sind langfristige Kapitalforderungen. 
 
 
 
 
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Son-
dervermögen 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Die Stadt hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen zu bilanzieren. 
 
 

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

745.590,88 € 715.597,14 29.993,74 

 

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich um von der Stadt vergebene und 
zum 31.12.2021 noch valutierende Wohnbaudarlehen und Beteiligungen an Genossen-
schaften usw., die von ihrer Beschaffenheit her nicht unter 1.3.2 auszuweisen sind. 
 

Ausleihungen dürfen höchstens mit ihren Anschaffungskosten bewertet werden. Die 
Anschaffungskosten entsprechen in diesem Fall nicht dem ausgezahlten Betrag, son-
dern dem Nennwert (Rückzahlungsbetrag) zum Stichtag. Unverzinsliche oder niedrig 
verzinste Darlehen sind auf den Bilanzstichtag abzuzinsen. Von einer Abzinsung ist 
jedoch abzusehen, wenn die Ausleihung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des 
Empfängers verbunden ist. Eine Gegenleistung wird seitens der Finanzverwaltung aber 
u.a. auch angenommen, wenn die Vorteile aus der Zinslosigkeit in Form von preisgüns-
tigen Mieten an Dritte weitergegeben werden (vgl. BMF-Schreiben vom 23. August 
1999, BStBl. I S. 818). Eine solche Auflage entspricht in ihrem wirtschaftlichen Gehalt 
einer Zinsvereinbarung. Diese Argumentation trifft auch auf zinsvergünstigte Darlehen 
zu. 
 

Die Wohnungsbaudarlehen der Stadt Bad Schwartau sind mit Belegungsrechten ver-
knüpft. Diese Belegungsrechte dienen als Zinskompensation. Auf eine Abzinsung der 
Wohnungsbaudarlehen wird daher verzichtet. Weiterhin dienen die Darlehen dem 
sozialen Wohnungsbau, so dass auch die Argumentation der preisgünstigen Mieten 
in diesem Fall als Gegenleistung zu werten ist. 
Auch die weiteren zinsvergünstigten bzw. zinslosen Darlehen sind mit Gegenleistungs-
rechten zugunsten der Stadt verbunden. Diese Gegenleistungen kompensieren die Un-
ter- bzw. Nichtverzinslichkeit. Von einer Abzinsung wird daher auch in diesen Fällen 
abgesehen. 
 
Bei der Bestandsänderung handelt es sich um die planmäßige Tilgung der Darlehen.  
 
 
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Die Stadt führte keine Wertpapiere des Anlagevermögens. 
 
 
2. Umlaufvermögen 
 

2.1 Vorräte 
 

Zu den Vorräten zählen Rohstoffe, Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, un-
fertige Erzeugnisse und Waren, unfertige Leistungen, geleistete Anzahlungen auf 
Vorräte, geleistete Anzahlungen auf Vorräte aus geleisteten Zuwendungen und sons-
tige Vorräte. 
 

 

2.1.2 unfertige Erzeugnisse und Waren 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Unter dieser Bilanzposition ist seitens der Stadt kein Wert zu bilanzieren. 
 

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

13.770,44 € 1.473.891,02 € 1.460.120,58 € 

 

Unter dieser Bilanzposition sind die zum Verkauf bestimmten Grundstücke abgebil-
det. Es handelt sich hierbei größtenteils um die Grundstücke im Gewerbegebiet Loog, 
die noch zum Verkauf stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

3.030.316,58 € 6.652.385,93 € 3.622.069,35 € 

 
Zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen gehören öffentlich-
rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forde-
rungen, privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige privatrechtliche 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. 
 

Die Forderungen berechnen sich aus den offenen Posten am 31.12.2022, den For-
derungen aus Vorjahresabgrenzungen und der Summe der einzelwertberichtigten 
Forderungen. Für Forderungen, bei denen mit dem Zahlungseingang nicht oder nicht 
in voller Höhe zu rechnen ist, ist eine Einzelwertberichtigung in Höhe des unsicheren 
Betrages vorzunehmen. 
 

Für den Abschluss 2022 wurden u.a. folgende Forderungen mit einem Betrag über 
100.000,00 € ausgewiesen: 
 

• Rd. 1.688 T€ Öffentlich-rechtliche Forderungen (Konto: 1611144) 
(anteilig bestrittene Forderungen aus Schulkostenbeiträgen 2021) 

• Rd. 224 T€ Forderungen aus Benutzungsgebühren (Konto: 1611500) 
• Rd. 1.102 T€ Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen (Konto: 1611645 

- die erhöhten Forderungen basieren auf einer Nachveranlagung von Zinsen im 
Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2008, 2009 und 2011 mit rd. 1.045T€) 

• Rd. 365 T€ Forderungen aus Gewerbesteuer (Konto: 1691603) 
• Rd. 389 T€ Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen aus Steuern und ähnli-

chen Abgaben (Konto: 1781740) 
• Rd. 562 T€ Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen 

Leistungsentgelten (Konto: 1781743) 
• Rd. 2.596 T€ Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen 

Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 1781744) 
 

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen i. H. v. 
rd. 441 T€ in die Bilanz eingestellt. 
 
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Die Stadt führt keine Wertpapiere des Umlaufvermögens. 
2.4 Liquide Mittel 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

20.554.953,62 € 5.523.854,55 € -15.031.099,07 € 

 

Unter dieser Bilanzposition sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld, 
z. B. Handkassen und Bankguthaben, mit Stichtag 31.12.2022 anzusetzen. Die Höhe 
des Bargeldbestandes in den Handkassen betrug zum 31.12.2022 insgesamt 
1.800,00 €. Das Bankguthaben belief sich auf 5.522.054,55 €. 
 

Die Bestände der Girokonten und der Festgelder werden in regelmäßigen Abständen 
durch Saldenmitteilungen der Banken überprüft. 
 

 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

775.128,33 € 715.686,88 € -59.441,45 € 

 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind vor dem Abschlussstichtag ge-
leistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen, anzusetzen. 
 

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Rechnungsabgrenzungen 
aus Dienstleistungen und Warenlieferungen sowie die übrigen Forderungen aus Inves-
titionszuschüssen an Dritte. 
 

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen und Warenlieferungen 
sind insbesondere 
 

• die bereits Ende Dezember des Jahres ausgezahlten Beamtengehälter für den 
Monat Januar des Folgejahres und 

• die im Jahr gezahlten und dem Folgejahr zuzuordnenden Aufwendungen, z.B. 
Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuern, zu nennen. 

 

Diese Beträge werden grundsätzlich im Folgejahr ergebniswirksam aufgelöst. 
 

Die Auflösung der als ARAP bilanzierten geleisteten Investitionszuschüsse an Dritte 
erfolgt grundsätzlich entsprechend der Zweckbindungsfrist. War eine Zweckbindungs-
frist nicht festgelegt, wurden Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Infrastrukturvermö-
gen und Bauten auf fremden Grund und Boden jährlich mit einem Satz von 4 % (über 
25 Jahre) und aktivierte Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstel-
lung von anderen Vermögensgegenständen mit einem Satz von 10 % (über 10 Jahre) 
aufgelöst. 
 
Im Jahr 2022 wurde ein Investitionszuschuss an den SV Olympia Bad Schwartau für 
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Planungskosten für den Sportplatz i.H.v. 5.718,96 €. 
 

 

E) Passiva 
 

1. Eigenkapital 
 

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonder-
rücklage, der Ergebnisrücklage, eines ggf. vorgetragenen Jahresfehlbetrages und 
des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Bei dem als Unterposten des 
Eigenkapitals auszuweisenden vorgetragenen Jahresfehlbetrag handelt es sich, wie 
auch bei dem ggf. auszuweisenden Jahresfehlbetrag, um negative Beträge, da sie 
das Eigenkapital mindern. 
 
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

51.542.175,55 € 51.542.175,55 € 0,00 € 

 

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesell-
schaften, einem besonderen Schutz unterliegen. 
 

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage hat sich nicht geändert. 
 

1.2 Sonderrücklage 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

224.581,89 € 224.339,89 € -242,00 € 

 
Nach § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Sonderrücklagen gebildet für: 
 

1. Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Investitionen, die nicht 
aufgelöst werden sollen, 

2. Mittel, die nach den baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von 
Stellplätzen geleistet worden sind (Stellplatzrücklage). 

3. Weitere Sonderrücklagen dürfen gebildet werden, soweit diese durch Gesetz 
oder Verordnung zugelassen sind. 

 

Gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen 
für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderrücklage 
zu passivieren, wenn diese nicht aufgelöst werden sollen. 
 
Für das Jahr 2021 wurde auf dem Konto „. 2022100 - nicht aufzulösende Zuweisung 
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vom Land“ zu viel erhaltene Zuweisungen gebucht, die noch an das Land zu erstatten 
sind. Es handelt sich hierbei um die Zuweisung für Schutzmaßnahmen in den Schulen 
zur Eindämmung des Coronavirus, wie Desinfektionsständer und Luftfilteranlagen.  
 
Die Stellplatzrücklage erhöht sich im Jahr 2022 um 11.677,14 €. 
 

 

1.3 Ergebnisrücklage 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

10.074.682,09 € 19.072.048,60 € 8.997.366,51 € 

 

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge aus Mitteln der Er-
gebnisrücklage ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklage darf gem. § 25 Abs. 3 
GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rück-
lage betragen. Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme min-
destens 30 % beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnisrücklage mehr als 
33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. 
 

 

Anfangsbestand                                                             10.074.682,09 € 
- Zugang 2022 (Jahresüberschuss 2021)                         8.997.366,51 € 
 

Endbestand                                                                    19.072.048,60 €  
 

Die Ergebnisrücklage beträgt per 31.12.2022 rd. 37,00 % der Allgemeinen Rücklage. 
Von einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage wird abgesehen, da in den nächsten 
Jahren voraussichtlich eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage für den Haushalt-
sausgleich benötigt wird. Die allgemeine Rücklage beträgt per 31.12.2022 über 30 % 
an der Bilanzsumme, sodass eine Ergebnisrücklage von über 33 % zulässig ist. 
 
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Soweit ein eingetretener Jahresfehlbetrag im doppischen Buchungssystem nach 
§ 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen werden kann, weil der Jahresfehl-
betrag höher als die Ergebnisrücklage ist, ist der verbleibende Jahresfehlbetrag auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
 
Diese Bilanzposition war für die Abschlussbilanz 2022 nicht relevant. 
 

 

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

8.997.366,51 € 4.636.431,72 € -4.360.934,79 € 

 

Gemäß § 44 GemHVO-Doppik hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen. 
In dem Jahresabschluss ist der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag darzustellen. Der 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. In der Er-
gebnisrechnung sind die Erträge und die Aufwendungen nachzuweisen. 
 

Aus der Ergebnisrechnung 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss i.H.v. 
8.997.366,51 €. Dieser Betrag wurde im Jahr 2022 mit der Beschlussfassung der Stadt-
verordnetenversammlung zum Jahresabschluss 2021 der Ergebnisrücklage zugeführt.  
 

Eine Verbuchung des Jahresüberschusses 2022 i. H. v. 4.636.431,72 € erfolgt vorbe-
haltlich der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresab-
schluss 2022 im Haushaltsjahr 2024. Gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Jah-
resüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages ver-
wendet werden, der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.  
 
 
2. Sonderposten 
 

Die erhaltenen Investitionszuwendungen zum städtischen Anlagevermögen (Zu-
schüsse, Zuweisungen, Beiträge und Spenden) werden auf der Passivseite der Bilanz 
als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer, der durch sie mitfinan-
zierten Vermögensgegenstände, erfolgswirksam aufgelöst. 
 

Soweit die Zuwendungen nicht aufgelöst werden sollen, werden diese als Sonderrück-
lage auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. 
 
 
2.1 aufzulösende Zuschüsse 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

65.828,84 € 58.162,17 € 7.666,67 € 

 

Unter dieser Bilanzposition wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse von privaten 
Zuwendungsgebern aufgeführt. Die Auflösung erfolgte über die Nutzungsdauer der 
durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände.  
 
Als Zugänge wurden unter dieser Bilanzposition ein Zuschuss für ein Reprogerät 
(2.735,41 €) und ein Zuschuss zur Förderung der Stadt und Kulturgeschichte (4.032,05 
€) verbucht. Weiter hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kosten für Ausrüs-
tungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr i.H.v. 1.077,26 € übernommen. 
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Die ertragswirksame Auflösung beläuft sich im Jahr 2022 auf insgesamt 15.511,36 €, 
so dass die o. g. Bestandsveränderung eingetreten ist. 
 
 
2.2 aufzulösende Zuweisungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

5.122.609,58 € 4.793.451,84 € 329.157,74 € 

 

Hierunter fallen die erhaltenen Investitionszuschüsse von öffentlichen Zuwendungsge-
bern. Die Auflösung erfolgte über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Ver-
mögensgegenstände. Soweit aufzulösende Zuweisungen für Grund und Boden ge-
währt wurden, werden diese über 25 Jahre aufgelöst. 
 
Folgende Zuweisungen sind in die Bilanz 2022 aufgenommen:  
 

- Zuweisung für die Energieberatung nach der DIN V 18599 (i.H.v. 5.000,00) 
- Investitionszuschuss von der Schule am Hochkamp für den Dachüberstand 

(i.H.v. 5.500,00 €) 
- Zuwendungen von der Landwirtschaftskammer zur Aufforstung Küsterholz 

(i.H.v. 17.268,68 €) 
 
Demgegenüber stehen die Rückzahlung des Zuschusses „Ausstattung Offene Ganz-
tagsschule“ (i.H.v. 53.738,57 €), sowie die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 
303.187,85 €. 
 
2.3 Beiträge 
 

2.3.1 aufzulösende Beiträge 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

2.136.420,48 € 2.115.276,01 € 21.144,47 € 

 

Gemäß § 40 Abs. 6 GemHVO-Doppik sind erhobene Beiträge für die Anschaffung 
oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und 
entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände 
aufzulösen. 
 

Die Verringerung des Bestandes ist auf den laufenden Auflösungsbetrag des Jahres 
2022 zurückzuführen. 
 

 

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Gemäß § 40 Abs. 6 GemHVO-Doppik sind grundsätzlich erhobene Beiträge für die An-
schaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passi-
vieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensge-
genstände aufzulösen. 
 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass erhobene Beiträge für Vermögensgegen-
stände, welche nicht abgeschrieben werden, nicht aufgelöst werden dürfen. Ein der- 
artiger Sachverhalt liegt bei der Stadt Bad Schwartau derzeit nicht vor. 
 

2.4 Gebührenausgleich 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

30.292,15 € 30.292,15 € 0,00 € 

 

Es handelt sich um die gebildete Gebührenausgleichsrücklage für die satzungsgebun-
dene Straßenreinigung. 
 

2.5 Treuhandvermögen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Ein Sonderposten für Treuhandvermögen ist im Jahr 2022 nicht gebildet worden. 
 

2.6 Dauergrabpflege 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Ein Sonderposten für Dauergrabpflege ist im Jahr 2022 nicht gebildet worden. 
 
2.7 Sonstige Sonderposten 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

6.199.361,38 € 5.900.590,71 € 298.770,67 € 

 

Unter dieser Bilanzposition werden die gebildeten Sonderposten für die Gymnasien ab-
gebildet (sowohl für die beweglichen als auch die unbeweglichen Anlagegüter), die der 
Stadt Bad Schwartau im Jahr 2009 vom Kreis Ostholstein unentgeltlich überlassen wor-
den sind.  
 
Durch die ertragswirksame Auflösung ergibt sich ein Endbestand zum 31.12.2021 
i.H.v. 299.398,02 €. 
 
 
3. Rückstellungen 
 

Unter diesem Posten sind die in § 24 GemHVO-Doppik benannten zulässigen Rück-
stellungen in entsprechender Gliederung in der Bilanz anzusetzen. 
 

3.1/3.2 Pensionsrückstellungen/ Beihilferückstellungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

13.501.418,27 € 14.762.333,94 € 1.260.915,67 € 

 

Pensionsrückstellungen wurden für Pensionsverpflichtungen nach den beamten-
rechtlichen Vorschriften gebildet. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Ver-
sorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften der Beamten der Stadt Bad 
Schwartau und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst. Für die Rückstellungen ist der Barwert ermittelt worden. Der Berechnung ist 
gemäß § 24 GemHVO-Doppik ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde gelegt wor-
den. 
 

Die Ermittlung der Höhe der Pensionsrückstellungen erfolgte durch die Versorgungs-
ausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) entsprechend 
der Vorgabe des Landes. 
 

Gemäß § 24 Ziffer 2 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtun-
gen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des 
Beamtenversorgungsgesetzes (Beihilferückstellung) zu bilden. Der Barwert für An-
sprüche auf Beihilfen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprü-
che außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes kann als prozentualer Anteil der 
Pensionsrückstellungen nach § 24 Ziffer 1 GemHVO-Doppik ermittelt werden; der 
Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen für Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahl-
ten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser 
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Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren. 
r 

Die Zuführung bei der Pensionsrückstellung i.H.v. 669.610 € ist zum einen in der Erhö-
hung der von der VAK berechneten Barwerte pro Versorgungsempfänger und zum an-
deren durch den Wechsel bei der Bürgermeisterwahl begründet.  
 
Die Zuführung bei der Beihilferückstellung i.H.v. 591.305 € ergibt sich aus der Durch-
schnittsbildung der in letzten drei Jahren gezahlten, erhöhten Beihilfeaufwendungen im 
Verhältnis zur Höhe der gezahlten Pensionsaufwendungen. 
 
 
3.3 Altersteilzeitrückstellungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

186.970,94 € 24.989,66 € 161.981,28 € 

 

Die Altersteilzeitrückstellung wurde für zukünftige Verpflichtungen zur Entgelt- und Be-
soldungszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 
gebildet. Es musste für jedes Planjahr und für jeden einzelnen Beschäftigten, der sich 
in der Altersteilzeit befindet, der Zeitraum der Arbeits- und Freizeitphase ermittelt wer-
den. Nach Ermittlung dieses Zeitraumes wurde für jeden einzelnen Beschäftigten der 
Wert der Rückstellung ermittelt. 
 

Die Abweichung bei der Altersteilzeitrückstellung entstand durch eine Korrektur der 
Rückstellung aus dem Jahr 2021. Derzeit befindet sich noch eine Beschäftigte in 
der Altersteilzeit, die im Jahr 2023 endet. 
 

 

3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Unter der Bilanzposition für später entstehende Kosten sind Rückstellungen i. S. Ab-
wasserbeseitigung und Abfallentsorgung zu bilden. 
 

Weder Abwasser- noch Abfallbeseitigung sind von der Stadt Bad Schwartau zu bi-
lanzieren. 
 
 
 
3.5 Altlastenrückstellung 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Derartige 
Sachverhalte liegen in Bad Schwartau nicht vor, so dass kein Wert zu bilanzieren ist. 
 
 
3.6 Steuerrückstellung 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Steuerrückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuer-
schuldverhältnissen zu bilden. 
 

Zum 31.12.2022 wurde keine Steuerrückstellung gebildet. 
 

 

3.7 Verfahrensrückstellung 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Verfahrensrückstellungen sind für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Ge-
richtsverfahren zu bilden. 
 

Im Jahr 2022 wurde keine Verfahrensrückstellung gebildet. 
 

 

3.8 Finanzausgleichsrückstellung 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

1.636.156,00 € 971.428,00 664.728,00 € 

 

Gemäß § 24 Ziffer 8 GemHVO-Doppik ist eine Finanzausgleichsrückstellung für er- 
wartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher 
Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der 
beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird 
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oder sich ein erwarteter Fehlbedarf erhöht, zu bilden. 

 
Durch diese Regelung wird die Gemeinde verpflichtet bei überdurchschnittlichen Ge-
werbesteuererträgen durch die Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung Vorsorge in 
Hinblick auf die zeitversetzt anfallenden Umlageverpflichtungen (beispielsweise 
Kreisumlage sowie sonstige Umlagen, die sich an der Finanz- bzw. Steuerkraft orien-
tieren) zu treffen, soweit aufgrund dessen ein Fehlbedarf in den Folgejahren erwartet 
wird oder sich ein erwarteter Fehlbedarf erhöht. In jedem Fall unberücksichtigt bleiben 
hingegen erwartete niedrigere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in nachfolgen-
den Haushaltsjahren.  

Aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 i.H.v. 
16.2 Mio. Euro gegenüber den Vorjahren 2019 i.H.v. 7,7 Mio. Euro und 2020 i.H.v. 
9,2 Mio. Euro sowie den geplanten Erträgen für die Jahre 2022 i.H.v. 11 Mio. Euro 
und 2023 i.H.v. 10 Mio. Euro wurde eine Finanzausgleichsrückstellung i.H.v. 
1.636.156,00 € zur Entnahme in den Folgejahren gebildet. 

 

Im Jahr 2022 erfolgte eine anteilige Entnahme von 664.728,00 €.  
 

3.9 Instandhaltungsrückstellung 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Die Möglichkeit Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, ist eng begrenzt. Instand-
haltungsrückstellungen sind nur dann zu bilden, wenn im laufenden Haushaltsjahr 
(hier 2022) Aufwendungen für die Instandhaltung unterlassen worden sind und diese 
im folgenden Haushaltsjahr (hier 2023) nachgeholt werden. 
 
Im Jahr 2022 wurde keine Instandhaltungsrückstellung gebildet. 
 

 

3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene 
Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech-
nungsbetrag nicht bekannt ist 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Bei dieser Position erfolgt die Ausweisung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten 
für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech-
nung vorliegt oder der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist. 
 

Diese Rückstellung ist lediglich für Aufwandspositionen gedacht und nicht für 



33 

 

 

 

 

investive Maßnahmen vorgesehen. 
 

Eine solche Rückstellung wurde im Jahr 2022 nicht gebildet. 
 
 
3.11 Sonstige Rückstellungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Mit der Änderung der GemHVO-Doppik vom 02.12.2014 wurde § 24 Satz 2 
GemHVO-Doppik dahingehend geändert, dass Sonstige Rückstellungen nur bei Un-
ternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftssteuerpflicht, unterliegen, gebil-
det werden dürfen, soweit dieses steuerrechtlich anerkannt sind. Somit werden keine 
Sonstigen Rückstellungen in der Abschlussbilanz der Stadt Bad Schwartau ausge-
wiesen. 
 
 
4. Verbindlichkeiten 
 

Zu den Verbindlichkeiten zählen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves-
titionen, Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und Sonstige Verbindlich-
keiten. 
 

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag 
passiviert. 
 

 

 

4.1 Anleihen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Anleihen wurden nicht ausgewiesen. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 12.385.634,00 € 12.385.634,00 € 

 

Es wurden im Jahr 2022 Kredite i.H.v. 12.523.000,00 € aufgenommen. Diese sind mit 
137.366,00 € im Jahr 2022 getilgt wurden.  
 

 

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten bestanden zum 31.12.2022 nicht. 
 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Es bestehen zum 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. 
 

 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

328.481,35 € 176.742,77 € 151.738,58 € 

 

Die Summe setzt sich aus diversen Beträgen für Lieferungen und Leistungen zusam-
men.  
Den größten Anteil nehmen dabei die  
 

- Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge mit rd. 
20T € (.3511107), 

- Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung mit rd. 34 T€ 
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(.3511108),  
- Verbindlichkeiten aus geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau mit rd. 

64 T€ 
- Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 18 

T€ 
- sowie Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus lfd. 

Verwaltungstätigkeit rd. 37 T€ 
 

ein. Diese Rechnungen wurden im Jahr 2023 bezahlt. 
 

 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

1.638,00 € 0,00 0,00 

 
Unter Transferleistungen werden Zuweisungen, Zuschüsse, die Gewerbesteuerum-
lage und die allgemeine Kreisumlage gebucht. 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 

31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

2.081.468,60 € 2.171.765,94 € 90.297,34 € 

 

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind gemäß § 48 GemHVO-Doppik die sonstigen 
Wertpapierschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden, 
Verbindlichkeiten auszuweisen. 
 

Es handelt sich um die Rechnungsabgrenzungen zum Vorjahr mit rd. 2.006 T€ und 
die durchlaufenden Gelder. 
Rechnungsabgrenzungen sind nötig, da am Bilanzstichtag bei Aufwendungen und 
Ausgaben bzw. Einnahmen und Erträgen zeitliche Differenzen vorliegen – das be-
deutet, dass nicht alle Werte am Bilanzstichtag tatsächlich schon zum Tragen kom-
men. Durch die Rechnungsabgrenzung werden die Beträge anteilsmäßig korrekt in 
die jeweiligen Perioden zugeordnet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Passive Rechnungsabgrenzung 
 

https://sevdesk.de/lexikon/bilanzstichtag/
https://sevdesk.de/lexikon/rechnungsabgrenzung/
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31.12.2021 31.12.2022 Differenz  

10.354,16 € 14.569,70 € 4.215,54 € 

 

Auf der Passivseite der Bilanz sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit 
sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, zu bilanzieren. 
 

Im Jahr 2021 eingezahlte und dem Jahre 2022 zuzuordnenden Beträge wurden als 
Rechnungsabgrenzung verbucht. 
 

 

F) Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB)/künftige erhebliche finanzielle Verpflich-
tungen (§285 Abs. 3 HGB) 
 

§ 251 HGB 
 

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, Verbind-
lichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, 
Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haf-
tungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 
zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse 
sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüber-
stehen. 
 

 

§ 285 Abs. 3 HGB 
 

Ferner sind im Anhang aufzunehmen, Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von 
nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften, soweit dies für die Beurteilung der Fi-
nanzlage notwendig ist; 
 
1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 
 

Verbindlichkeiten aus Wechseln bzw. Scheckbürgschaften bestanden nicht. 
 

2. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel und Scheckbürgschaften 
 

Die Stadt hat keine Bürgschaft gewährt. 
 

3. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 
 

Es handelt sich ausschließlich um vertragliche und keine gesetzlichen Pflichten. Es 
muss somit ein Vertrag vorliegen. Durch diesen Vertrag muss eine Haftung begründet 
werden, die über die gesetzliche Haftung hinausgeht. Es handelt sich dabei um Haf-
tungsfälle, die in Zukunft eintreten könnten. Eine Gemeinde darf Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Diese Rechtsge-
schäfte bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsicht. 
 

Ausnahmen aus der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von 
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Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften sind nicht ersichtlich. Es bestanden 
keine Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen. 
 

4. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlich-
keiten 
 

Es handelt sich um Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, die keine Bürgschaften 
sind. Es fallen z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Pfandbestellungen an 
beweglichen Sachen und Rechten, Sicherungsübereignungen und –übertragungen 
unter diese Position. Eine Gemeinde darf grundsätzlich keine Sicherheiten zugunsten 
Dritter bestellen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsicht. 
 

Ausnahmen aus der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsge-
schäften kommunaler Körperschaften sind nicht ersichtlich. Es bestanden keine Haf-
tungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten. 
 

5. Risiken und Vorteile von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften 
 

Es handelt sich um privatrechtliche, öffentlich-rechtliche, gesetzliche oder faktische 
künftige Zahlungsansprüche Dritter, die nicht bereits in der Bilanz verbucht sind bzw. 
unter § 251 HGB fallen. Ein Beispiel ist eine nicht passivierte Aufwandsrückstellung, 
somit eine Rückstellung, die in Ausübung eines Wahlrechtes nicht gebildet wurde oder 
aber nicht gebildet werden durfte. Weiterhin sind schwebende Geschäfte darzustellen, 
grundsätzlich somit alle Risiken und Vorteile der bisher nicht in der Bilanz dargestellten 
Geschäftsvorfälle. 
 
Es wird auf die Anlage Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 
(§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik) verwiesen. 
 
Die Stadt Bad Schwartau ist 2019 in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren“ und 2020 in das Städtebauförderungsprogramm „soziale Stadt“ 
aufgenommen worden. Für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ist vor dem erst-
maligen Abruf von Zuwendungen ein Sonderkonto für das städtebauliche Sonderver-
mögen einzurichten. Das Sonderkonto ist getrennt von den Haushaltsmitteln der Stadt 
zu führen.  
 
Kontostand der Sonderkonten zum 31.12.2022 
 

- „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 912.164,50 € 
- „Soziale Stadt“      41.852,87 € 

 
 
 
G) Zusätzliche Erläuterungen 
 

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände, dass der Jah-
resabschluss ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, zu erläutern. 
Derartige Umstände liegen nicht vor. 
 

 

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind gesondert Abweichungen vom 
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Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilan-
zierungsmethoden anzugeben und zu erläutern. 
 

Derartige Umstände liegen nicht vor. 
 

 

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Angaben zu den Positionen „Sonder-
rücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentli-
che Beträge handelt, gesondert zu erläutern. 
 

Es wird hier auf die Ausführungen zur Sonderrücklage, den Sonderposten sowie den 
Sonstigen Rückstellungen verwiesen. 
 

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind Abweichungen von der linearen Ab-
schreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer 
von Vermögensgegenständen gesondert zu erläutern. Per Runderlass des Innenmi-
nisteriums vom 8. Januar 2014 (IV 305- 163.118.5.2) und Bekanntgabe im Amtsblatt 
für Schleswig-Holstein 2014 wurden die Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen 
von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden 
(VV-Abschreibungen) per 01.01.2015 überarbeitet und neu festgelegt. Diese Verwal-
tungsvorschrift wurde ab dem Jahr 2015 umgesetzt.  
Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Für Vermögensgegenstände kann 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden 
Abschreibungen angesetzt werden, der auf die Monate im Zeitraum zwischen der An-
schaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres fällt. 
 
Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik sind noch nicht erhobene Beiträge 
aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert zu erläutern.  
Ein derartiger Fall liegt bei der Stadt Bad Schwartau nicht vor. 
 

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik sind Umrechnungen von Fremdwährungen 
gesondert zu erläutern. 
Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Bad Schwartau in 
Fremdwährungen geführt. 
 

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind bestehende Trägerschaften an einer 

öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt, gesondert 
zu erläutern. 
Die Stadt Bad Schwartau ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse. 
 

 

Bad Schwartau, den 14.12.2023 
 

 

 
 

gez. Dr. Katrin Engeln 
    Bürgermeisterin 



Seite: 39

Haushaltsjahr: 2022

1)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände 316.440,35 35.436,26 0,00 0,00 351.876,61 205.065,42 33.084,31 0,00 238.149,73 113.726,88 111.374,93

0210000 - Grünflächen 1.806.864,16 0,00 140.982,68 195.849,90 1.861.731,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.861.731,38 1.806.864,16

0220000 - Ackerland 345.849,49 0,00 0,00 0,00 345.849,49 0,00 0,00 0,00 0,00 345.849,49 345.849,49

0230000 - Wald, Forst 484.167,87 19.748,96 0,00 0,00 503.916,83 0,00 0,00 0,00 0,00 503.916,83 484.167,87

0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke 928.749,58 0,00 0,00 0,00 928.749,58 0,00 0,00 0,00 0,00 928.749,58 928.749,58

0290010 - Grunderwerb Friedhofserweiterung B-Plan 45 8.975,90 0,00 0,00 0,00 8.975,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.975,90 8.975,90

0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten 2.843.478,36 149.200,80 0,00 -1.630.909,81 1.361.769,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361.769,35 2.843.478,36

0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei 

Wohnbauten

1.573.702,13 132.070,52 0,00 20.343,54 1.726.116,19 751.326,34 56.847,78 0,00 808.174,12 917.942,07 822.375,79

0313000 - Außenanlagen bei Wohnbauten 202.285,34 0,00 0,00 0,00 202.285,34 72.690,92 6.042,61 0,00 78.733,53 123.551,81 129.594,42

0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen 146.998,42 0,00 0,00 0,00 146.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 146.998,42 146.998,42

0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei 

Kinder-/Jugendeinrichtungen

2.522.306,03 0,00 0,00 2.265.708,10 4.788.014,13 873.675,74 61.497,37 0,00 935.173,11 3.852.841,02 1.648.630,29

0323000 - Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen 71.285,25 0,00 0,00 439.732,45 511.017,70 49.823,86 8.939,52 0,00 58.763,38 452.254,32 21.461,39

0331000 - Grund und Boden mit Schulen 3.762.529,04 0,00 0,00 0,00 3.762.529,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.762.529,04 3.762.529,04

0332000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei 

Schulen

16.990.269,57 5.500,00 0,00 23.115.205,86 40.110.975,43 6.740.973,71 478.618,96 0,00 7.219.592,67 32.891.382,76 10.249.295,86

0333000 - Außenanlagen bei Schulen 321.687,11 3.100,31 0,00 62.710,29 387.497,71 264.689,98 4.065,52 0,00 268.755,50 118.742,21 56.997,13

0333099 - Spende Außenanlagen bei Schulen 26.054,45 0,00 0,00 0,00 26.054,45 13.461,44 1.302,72 0,00 14.764,16 11.290,29 12.593,01

0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und 

Betriebsgebäuden

3.344.069,59 0,00 0,00 0,00 3.344.069,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344.069,59 3.344.069,59

0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei 

sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden

19.506.142,30 11.060,86 0,00 0,00 19.517.203,16 7.893.434,54 317.841,48 0,00 8.211.276,02 11.305.927,14 11.612.707,76

0343000 - Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäuden

889.651,14 0,00 0,00 0,00 889.651,14 647.595,84 20.654,93 0,00 668.250,77 221.400,37 242.055,30

0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4.630.280,42 0,00 0,00 0,00 4.630.280,42 10.164,62 4.517,61 0,00 14.682,23 4.615.598,19 4.620.115,80

0410020 - Erwerb von Grund und Boden des 

Straßeninfrastrukturvermögens

306.497,80 59.927,72 0,00 0,00 366.425,52 0,00 0,00 0,00 0,00 366.425,52 306.497,80

0420000 - Brücken und Tunnel 699.488,00 0,00 0,00 0,00 699.488,00 439.118,77 6.551,45 0,00 445.670,22 253.817,78 260.369,23

0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 90.120,97 0,00 0,00 0,00 90.120,97 21.157,73 2.241,90 0,00 23.399,63 66.721,34 68.963,24

0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen

24.644.799,90 118.665,91 0,00 0,00 24.763.465,81 14.255.190,10 596.805,98 0,00 14.851.996,08 9.911.469,73 10.389.609,80

0450001 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen B-Plan 68

281.681,76 0,00 0,00 0,00 281.681,76 97.778,58 8.083,66 0,00 105.862,24 175.819,52 183.903,18

0450010 - Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten 32.268,35 8.951,07 0,00 0,00 41.219,42 16.490,58 2.239,75 0,00 18.730,33 22.489,09 15.777,77

0450011 - Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten 

B-Plan 68

2.079,36 0,00 0,00 0,00 2.079,36 1.529,56 70,69 0,00 1.600,25 479,11 549,80

0450020 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung 91.694,54 295,44 0,00 0,00 91.989,98 26.426,37 4.167,59 0,00 30.593,96 61.396,02 65.268,17

0450030 - Straßenbeleuchtung 1.387.668,75 0,00 0,00 0,00 1.387.668,75 1.014.353,12 34.420,92 0,00 1.048.774,04 338.894,71 373.315,63

0450031 - Straßenbeleuchtung 8.954,20 0,00 0,00 0,00 8.954,20 348,24 298,48 0,00 646,72 8.307,48 8.605,96

0450040 - Tempomessgeräte 6.087,56 6.965,07 0,00 0,00 13.052,63 3.906,21 666,80 0,00 4.573,01 8.479,62 2.181,35

Anlagenbuchführung

Anlagenspiegel

Eingeschränkt auf .............................: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibung / Wertberichtigung Restbuchwerte am

Ende des

Wirtschaftsjahres 4)

Restbuchwerte am

Ende des vorange-

gangenen

Wirtschaftsjahres

Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen

2)

Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab-

schreibungen im

Haushaltsjahr

3)

Abgang, d.h. an- 

gesammelte Ab-

schreibungen auf

die in Spalte 5 aus-

gewiesenen Abgänge

Endstand



0450050 - Fahrradboxen 6.434,09 21.045,76 0,00 0,00 27.479,85 2.117,86 1.374,00 0,00 3.491,86 23.987,99 4.316,23

0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 3.306.682,09 157.743,47 0,00 0,00 3.464.425,56 1.221.198,58 109.695,98 0,00 1.330.894,56 2.133.531,00 2.085.483,51

0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 767.595,66 8.971,41 0,00 0,00 776.567,07 341.907,91 23.701,88 0,00 365.609,79 410.957,28 425.687,75

0711000 - Maschinen, technische Anlagen oberhalb der 

Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.

2.292.148,40 26.971,48 1,00 916.455,25 3.235.574,13 1.232.581,57 137.472,63 0,00 1.370.054,20 1.865.519,93 1.059.566,83

0711001 - Maschinen, technische Anlagen -Spenden- 9.223,96 0,00 0,00 0,00 9.223,96 7.581,58 1.209,29 0,00 8.790,87 433,09 1.642,38

0711005 - Sprungretter 13.608,02 0,00 0,00 0,00 13.608,02 9.700,82 852,27 0,00 10.553,09 3.054,93 3.907,20

0711006 - Telefonanlage 4.775,02 0,00 4.775,02 0,00 0,00 4.774,02 0,00 4.774,02 0,00 0,00 1,00

0711010 - Maschinen, technische Anlagen oberhalb d. Wertgrenze 

von 1000 Euro o. USt.

165.534,48 0,00 0,00 0,00 165.534,48 161.050,02 4.228,31 0,00 165.278,33 256,15 4.484,46

0711020 - Erweiterung der Atemschutzwerkstatt 69.192,91 0,00 0,00 0,00 69.192,91 52.955,61 7.051,63 0,00 60.007,24 9.185,67 16.237,30

0711026 - Erwerb eines Pressluftatmers Fünfhausen 44.341,01 0,00 0,00 0,00 44.341,01 24.059,88 5.542,62 0,00 29.602,50 14.738,51 20.281,13

0711027 - Erwerb eines Getränkeautomates 4.414,55 0,00 0,00 0,00 4.414,55 1.051,08 630,65 0,00 1.681,73 2.732,82 3.363,47

0711099 - Spende Maschinen, technische Anlagen >1.000 € o. 
Ust.

52.459,33 0,00 0,00 0,00 52.459,33 52.448,33 0,00 0,00 52.448,33 11,00 11,00

0711400 - Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € netto 0,00 129.360,00 0,00 0,00 129.360,00 0,00 16.688,58 0,00 16.688,58 112.671,42 0,00

0711600 - Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € 72.795,71 0,00 0,00 0,00 72.795,71 1.617,68 4.853,05 0,00 6.470,73 66.324,98 71.178,03

0712000 - Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. 

Ust.

1.110.920,71 55.335,00 0,00 0,00 1.166.255,71 1.004.553,21 24.118,81 0,00 1.028.672,02 137.583,69 106.367,50

0712010 - Erwerb eines Gerätewagen-Logistik 111.293,09 0,00 0,00 0,00 111.293,09 75.514,15 7.950,87 0,00 83.465,02 27.828,07 35.778,94

0712020 - Erwerb eines Gerätewagen "Umwelt" 80.959,65 0,00 0,00 0,00 80.959,65 41.687,82 5.544,26 0,00 47.232,08 33.727,57 39.271,83

0712030 - Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Bad 

Schwartau)

115.213,74 0,00 0,00 0,00 115.213,74 71.577,18 6.464,53 0,00 78.041,71 37.172,03 43.636,56

0712040 - Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad 

Schwartauer Wehren

386.127,82 0,00 0,00 0,00 386.127,82 95.527,26 25.805,44 0,00 121.332,70 264.795,12 290.600,56

0712050 - Erwerb eines Kommandowagens 33.217,73 0,00 0,00 0,00 33.217,73 16.863,74 4.175,49 0,00 21.039,23 12.178,50 16.353,99

0712070 - Anhänger Groß Parin 1.920,01 0,00 0,00 0,00 1.920,01 544,00 192,00 0,00 736,00 1.184,01 1.376,01

0791000 - Sammelposten für Maschinen,technische Anlagen und 

Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.

625.600,82 55.577,13 430,55 4.222,06 684.969,46 515.510,21 57.813,60 429,55 572.894,26 112.075,20 110.090,61

0791010 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen, 

Fahrzeuge zw. 150 und 1000 Euro o.Ust. (Mensa)

16.621,24 0,00 0,00 0,00 16.621,24 16.621,24 0,00 0,00 16.621,24 0,00 0,00

0791020 - Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung 252.072,36 25.418,13 0,00 0,00 277.490,49 219.500,68 19.981,78 0,00 239.482,46 38.008,03 32.571,68

0791030 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen u. 

Fahrzeuge zw. 150 u. 1.000 Euro

1.236,17 0,00 0,00 0,00 1.236,17 1.236,17 0,00 0,00 1.236,17 0,00 0,00

0791040 - Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeuge zw. 150 u. 

1.000 €
2.254,15 0,00 0,00 0,00 2.254,15 2.063,40 190,75 0,00 2.254,15 0,00 190,75

0791050 - Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeuge zw. 150 u. 

1.000 €
13.826,67 0,00 0,00 0,00 13.826,67 12.358,19 489,50 0,00 12.847,69 978,98 1.468,48

0791060 - Beschaffung von digitalen Meldeempfängern 25.897,87 3.331,90 0,00 0,00 29.229,77 11.088,50 5.449,48 0,00 16.537,98 12.691,79 14.809,37

0791070 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und 

Fahrzeuge zw. 150 u. 1.000 Euro netto

1.894,80 0,00 0,00 0,00 1.894,80 1.894,80 0,00 0,00 1.894,80 0,00 0,00

0791099 - Spende Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge zw. 

150 u. 1.000 € o.Ust.
4.922,11 0,00 0,00 0,00 4.922,11 4.922,11 0,00 0,00 4.922,11 0,00 0,00

0791400 - Maschinen, techn. Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro 3.164,45 0,00 0,00 0,00 3.164,45 632,90 632,87 0,00 1.265,77 1.898,68 2.531,55

0791600 - Maschinen, technische Anlagen zw. 150 u. 1.000 Euro 

(Gebäudemanagement)

7.650,69 1.068,24 0,00 0,00 8.718,93 3.070,71 1.743,79 0,00 4.814,50 3.904,43 4.579,98

0811000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 2.502.854,84 140.529,61 4.146,40 1.237.103,65 3.876.341,70 1.287.130,45 211.154,40 4.135,40 1.494.149,45 2.382.192,25 1.215.724,39

0811001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 7.223,76 0,00 0,00 0,00 7.223,76 2.689,32 512,21 0,00 3.201,53 4.022,23 4.534,44

0811002 - Erwerb von Musikinstrumenten 2.636,00 0,00 0,00 0,00 2.636,00 834,73 263,60 0,00 1.098,33 1.537,67 1.801,27

0811004 - Navigationslösung, Konzept Stromausfall u.a. 11.241,65 0,00 0,00 0,00 11.241,65 1.192,48 563,51 0,00 1.755,99 9.485,66 10.049,17

0811020 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Spenden- 21.377,47 0,00 0,00 0,00 21.377,47 9.990,75 2.081,89 0,00 12.072,64 9.304,83 11.386,72

0811030 - Büroausstattung über 1.000 € netto 10.541,54 0,00 0,00 0,00 10.541,54 81,45 790,15 0,00 871,60 9.669,94 10.460,09

0811600 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro 

(Gebäudemanagement)

1.663,62 7.053,56 0,00 0,00 8.717,18 115,53 336,23 0,00 451,76 8.265,42 1.548,09

0812000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 532.152,15 46.442,44 1.511,69 1.050.909,34 1.627.992,24 419.941,77 145.748,22 1.489,69 564.200,30 1.063.791,94 112.210,38



0812001 - EDV Komponenten FF Bad Schwartau-Rensefeld 7.087,72 0,00 0,00 0,00 7.087,72 4.942,29 2.139,43 0,00 7.081,72 6,00 2.145,43

0812002 - Alarm-Dispatcher Groß Parin 3.909,35 0,00 0,00 0,00 3.909,35 738,42 260,62 0,00 999,04 2.910,31 3.170,93

0812020 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV -Spenden- 6.874,86 0,00 0,00 0,00 6.874,86 5.615,55 243,36 0,00 5.858,91 1.015,95 1.259,31

0812100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 0,00 24.943,92 0,00 418.314,86 443.258,78 0,00 58.792,18 0,00 58.792,18 384.466,60 0,00

0891000 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 

(inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.

1.935.713,37 123.805,79 0,00 135.425,63 2.194.944,79 1.589.345,36 179.769,40 0,00 1.769.114,76 425.830,03 346.368,01

0891002 - Sammelposten für Betriebs-und Geschäftsausstattung 

zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.

17.614,95 0,00 0,00 0,00 17.614,95 8.615,14 3.052,27 0,00 11.667,41 5.947,54 8.999,81

0891020 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 

2020

38.732,42 0,00 0,00 0,00 38.732,42 38.050,07 682,35 0,00 38.732,42 0,00 682,35

0891030 - Büroausstattung zw. 150 u. 1.000 € netto 63.860,29 85.198,99 0,00 0,00 149.059,28 17.624,21 29.812,02 0,00 47.436,23 101.623,05 46.236,08

0891099 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Spende-

1.071,35 0,00 0,00 0,00 1.071,35 776,15 122,20 0,00 898,35 173,00 295,20

0891400 - Digitalpakt 2.2 0,00 133.794,46 0,00 0,00 133.794,46 0,00 26.758,89 0,00 26.758,89 107.035,57 0,00

0891410 - Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 

Euro

5.231,29 0,00 0,00 0,00 5.231,29 1.046,26 1.046,24 0,00 2.092,50 3.138,79 4.185,03

0891500 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) 0,00 26.154,67 0,00 0,00 26.154,67 0,00 5.230,93 0,00 5.230,93 20.923,74 0,00

0891600 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 

Euro (Gebäudemanagement)

7.599,11 7.053,44 0,00 0,00 14.652,55 2.391,11 2.930,52 0,00 5.321,63 9.330,92 5.208,00

0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau 20.498,27 186.071,49 0,00 0,00 206.569,76 0,00 0,00 0,00 0,00 206.569,76 20.498,27

0900004 - Komplettsanierung "alte Sporthalle" Leibniz-Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900005 - Parkplatzanlage Ludwig-Jahn-Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900006 - Umbau der Skateranlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900009 - Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule 1.557,89 31.252,76 0,00 0,00 32.810,65 0,00 0,00 0,00 0,00 32.810,65 1.557,89

0900012 - Beleuchtung Ludwig-Jahn-Halle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900013 - Erneuerung Beleuchtung GAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900017 - Herrichtung von Unterbringungsstandorten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900018 - Ausstattung naturwissenschaftliche Räume 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900021 - Installation eines WLAN-Netzwerkes ESG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900022 - Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG 16.321,22 314.539,90 4.248,30 -326.612,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.321,22

0900023 - Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM 11.047,18 470.427,63 63.159,95 -418.314,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.047,18

0900024 - Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz 60.304,24 342.114,97 19.268,27 0,00 383.150,94 0,00 0,00 0,00 0,00 383.150,94 60.304,24

0900027 - Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S. 16.316,89 345.436,64 31.864,34 0,00 329.889,19 0,00 0,00 0,00 0,00 329.889,19 16.316,89

0900030 - Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau 0,00 9.447,74 0,00 0,00 9.447,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.447,74 0,00

0900036 - Sanierungsmaßnahmen Gymnasium am Mühlenberg 2.939.462,10 23.123.045,23 54.766,59 -25.909.043,82 98.696,92 0,00 0,00 0,00 0,00 98.696,92 2.939.462,10

0900038 - Sanierung naturwissenschaftl. Unterrichtsräume 

Gemeinschaftsschule

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900041 - Neubau einer Mensa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900044 - Anbau Städtischer Kindergarten 160.296,72 2.685.517,25 1.957,14 -2.843.856,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.296,72

0900045 - Umbau Jugendfreizeitheim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900049 - Ausbau und Einrichtung einer Cafeteria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900050 - Anlage im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900052 - Gehweg Stockelsdorfer Weg (Hindenburgstr. bis 

Cleverhofer Weg)

54.341,92 0,00 0,00 0,00 54.341,92 0,00 0,00 0,00 0,00 54.341,92 54.341,92

0900057 - Radweg zwischen Bollbrüch und Langenfelde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900059 - Geh- und Radweg Rensefelder Str. (Eutiner Ring bis 

Schulstr.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900061 - Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900068 - Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück 444.624,29 97.251,03 69.247,28 0,00 472.628,04 0,00 0,00 0,00 0,00 472.628,04 444.624,29

0900069 - Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad 

Schwartauer Wehren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0900070 - Erneuerung des Digitalfunkes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900072 - Erneuerung Zentrale Der Feuerwerhr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900073 - Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str. 6.975,32 0,00 0,00 0,00 6.975,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6.975,32 6.975,32

0900076 - Nutzungsänderung 3.OG Stadtbücherei 20.921,85 9.591,40 30.513,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.921,85

0900078 - Neubau des Bohlenweges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0900091 - Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA 37.723,00 985.629,70 0,00 0,00 1.023.352,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.352,70 37.723,00

0900093 - Fassadensanierung Amtsgericht 18.999,84 670.982,36 0,00 0,00 689.982,20 0,00 0,00 0,00 0,00 689.982,20 18.999,84

0900094 - Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule 

Cleverbrück

0,00 143.891,32 154,22 -143.737,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0901000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - 

Hochbaumaßnahmen

64.701,90 87.129,59 0,00 0,00 151.831,49 0,00 0,00 0,00 0,00 151.831,49 64.701,90

0901101 - Sanierung 1. OG Alte 12 0,00 2.081,63 0,00 0,00 2.081,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,63 0,00

0901102 - Containeranlage P5 0,00 19.027,71 0,00 0,00 19.027,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.027,71 0,00

0901103 - Herrichtung Museum für Flüchtlinge 0,00 51.372,72 0,00 0,00 51.372,72 0,00 0,00 0,00 0,00 51.372,72 0,00

0901104 - Herrichtung Unterkünfte für Flüchtlinge 0,00 46.411,81 32.988,91 -13.422,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0903000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige 

Baumaßnahmen

6.867,49 198.765,53 0,00 0,00 205.633,02 0,00 0,00 0,00 0,00 205.633,02 6.867,49

0903100 - Ankauf Grundstücke und Gebäude 23.730,69 0,00 0,00 -23.730,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.730,69

1540010 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke 0,00 140.982,68 128.510,00 1.447.647,90 1.460.120,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.120,58 0,00

1540020 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke 13.770,44 0,00 0,00 0,00 13.770,44 0,00 0,00 0,00 0,00 13.770,44 13.770,44

1991010 - geleistete Investitionszuschüsse 128.410,66 5.718,96 0,00 0,00 134.129,62 43.966,35 4.698,60 0,00 48.664,95 85.464,67 84.444,31

1991011 - geleistete Investitionszuschüsse (Abwasserleitung 

Kleingartenverein)

8.594,30 0,00 0,00 0,00 8.594,30 8.522,23 71,07 0,00 8.593,30 1,00 72,07

1991012 - Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für die 

Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann

5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 3.406,67 560,00 0,00 3.966,67 1.633,33 2.193,33

1991020 - geleistete Investitionszuschüsse (Bereich Sport) 369.775,66 0,00 0,00 0,00 369.775,66 334.466,01 3.094,28 0,00 337.560,29 32.215,37 35.309,65

1991021 - geleisteter Investitionszuschuss (Aufsitzmäher VfL) 20.274,03 0,00 0,00 0,00 20.274,03 20.273,03 0,00 0,00 20.273,03 1,00 1,00

1991022 - geleistete Investitionszuschüsse (Kunstrasenplatz VfL) 33.216,00 0,00 0,00 0,00 33.216,00 33.215,00 0,00 0,00 33.215,00 1,00 1,00

1991024 - Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbrück für 

Spielgeräte

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.358,33 500,00 0,00 3.858,33 1.141,67 1.641,67

1991025 - Zuschuss an die Kirchengemeinde Bad Schwartau für 

Spielgeräte

4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.500,00 400,00 0,00 3.900,00 100,00 500,00

1991026 - Kostenerstattung Städtische Betriebe für Filteranlage 

Rathausgasse

29.988,45 0,00 0,00 0,00 29.988,45 26.989,65 2.997,80 0,00 29.987,45 1,00 2.998,80

1991027 - Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der 

Christuskirche"

349.940,00 0,00 0,00 0,00 349.940,00 97.597,78 14.084,22 0,00 111.682,00 238.258,00 252.342,22

1991028 - Investitionszuschuss Kirchengemeinde Cleverbrück für 

Spielgeräte

981,88 0,00 0,00 0,00 981,88 842,80 98,19 0,00 940,99 40,89 139,08

1991029 - Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbrück für eine 

Mikrofonanlage

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 375,00 50,00 0,00 425,00 75,00 125,00

1991031 - Zuschuss für Kunstrasenplatz Sportplatz Rensefeld 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 156.100,64 25.039,84 0,00 181.140,48 68.859,52 93.899,36

1991032 - Zuschuss für Bronzeglocken St. Fabian und St. 

Sebastian Kirche zu Rensefeld

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.250,00 500,00 0,00 3.750,00 1.250,00 1.750,00

1991033 - Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage 

Schwartauer Schützengilde

2.317,76 0,00 0,00 0,00 2.317,76 602,62 92,71 0,00 695,33 1.622,43 1.715,14

1991034 - Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer 

Schützengilde

14.357,37 0,00 0,00 0,00 14.357,37 1.921,84 669,18 0,00 2.591,02 11.766,35 12.435,53

1991035 - Zuschuss an den SV Olympia für einen Rasentraktor 

und Geräte zur Durchführung der Außenpflege

22.300,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00 13.751,67 2.230,00 0,00 15.981,67 6.318,33 8.548,33

1991036 - Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e.V. für die 

Kindertagesstätte "Langenfelde"

140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 28.933,33 5.600,00 0,00 34.533,33 105.466,67 111.066,67

1991039 - geleistete Investitionszuschüsse (Mannschaftswagen 

DRK)

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 3.500,00 4.000,00

1991040 - Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor" 55.372,00 0,00 0,00 0,00 55.372,00 6.460,07 2.052,25 0,00 8.512,32 46.859,68 48.911,93

1991041 - Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche" 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 1.633,33 1.400,00 0,00 3.033,33 10.966,67 12.366,67

Gesamt 108.437.602,10 31.597.412,37 588.525,59 0,00 139.446.488,88 42.788.700,27 2.859.742,85 10.828,66 45.637.614,46 93.808.874,42 65.648.901,83
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Haushaltsjahr: 2022

1)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2310000 - Aufzulösende Zuschüsse 154.017,47 875,38 0,00 0,00 154.892,85 120.999,73 4.447,34 0,00 125.447,07 29.445,78 33.017,74

2311000 - Aufzulösende Zuschüsse Land 1.945,63 0,00 0,00 0,00 1.945,63 1.822,43 10,20 0,00 1.832,63 113,00 123,20

2311897 - aufzulösende Zuschüsse aus geschenkten 

Vermögensgegenständen "Wettbewerb"

17.920,21 0,00 0,00 0,00 17.920,21 16.383,29 1.111,03 0,00 17.494,32 425,89 1.536,92

2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen 27.303,78 6.767,43 0,00 0,00 34.071,21 20.682,62 4.359,98 0,00 25.042,60 9.028,61 6.621,16

2318000 - Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche 22.617,16 0,00 0,00 0,00 22.617,16 8.396,46 3.141,48 0,00 11.537,94 11.079,22 14.220,70

2318097 - Sonderposten aus gespendeten/geschenkten 

Vermögensgegenständen

58.173,64 0,00 0,00 0,00 58.173,64 47.662,64 2.441,33 0,00 50.103,97 8.069,67 10.511,00

2320000 - Aufzulösende Zuweisungen (Bund) 2.159.480,22 5.000,00 0,00 0,00 2.164.480,22 1.209.843,95 77.364,00 0,00 1.287.207,95 877.272,27 949.636,27

2320010 - Aufzulösende Zuweisungen (Land) 6.109.967,57 0,00 53.738,57 0,00 6.056.229,00 2.330.130,59 198.376,63 0,00 2.528.507,22 3.527.721,78 3.779.836,98

2320020 - Aufzulösende Zuweisungen (Gemeinde und 

Gemeindeverbände)

804.986,20 0,00 0,00 0,00 804.986,20 422.929,91 24.848,37 0,00 447.778,28 357.207,92 382.056,29

2320030 - Aufzulösende Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.) 9.693,43 5.500,00 0,00 0,00 15.193,43 3.184,90 1.193,06 0,00 4.377,96 10.815,47 6.508,53

2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land 0,00 17.268,68 0,00 0,00 17.268,68 0,00 464,07 0,00 464,07 16.804,61 0,00

2328897 - Aufzulösende Zuweisung aus geschenkten 

Vermögensgegenständen

29.999,57 0,00 0,00 0,00 29.999,57 25.428,06 941,72 0,00 26.369,78 3.629,79 4.571,51

2331000 - Aufzulösende Beiträge 10.051.134,02 162.385,77 0,00 0,00 10.213.519,79 7.914.713,54 183.530,24 0,00 8.098.243,78 2.115.276,01 2.136.420,48

2390000 - Sonstige Sonderposten 9.942.141,20 0,00 0,00 0,00 9.942.141,20 3.836.254,73 295.567,89 0,00 4.131.822,62 5.810.318,58 6.105.886,47

2390099 - Sonstige Sonderposten (Spende) 165.782,05 0,00 0,00 0,00 165.782,05 72.307,14 3.202,78 0,00 75.509,92 90.272,13 93.474,91

Gesamt 29.555.162,15 197.797,26 53.738,57 0,00 29.699.220,84 16.030.739,99 801.000,12 0,00 16.831.740,11 12.867.480,73 13.524.422,16

Anlagenbuchführung

Anlagenspiegel

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibung / Wertberichtigung Restbuchwerte am

Ende des

Wirtschaftsjahres 4)

Restbuchwerte am

Ende des vorange-

gangenen

Wirtschaftsjahres

Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen

2)

Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab-

schreibungen im

Haushaltsjahr

3)

Abgang, d.h. an- 

gesammelte Ab-

schreibungen auf

die in Spalte 5 aus-

gewiesenen Abgänge

Endstand
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                  Anlage II 
 

Forderungsspiegel 31.12.2022 
 
 

Art der Forderung1 

Gesamt- 
betrag des 
Haushalts- 

jahres 
in EUR 

mit einer Restlaufzeit von 
Gesamt- 

betrag des 
Vorjahres 

 
in EUR 

bis zu 
1 Jahr 
in EUR 

1 bis 
5 Jahre 
in EUR 

mehr als 
5 Jahre 
in EUR 

12 2 3 4 5 6 7 
161 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus 

Dienstleistungen 
2.985.003,63 2.985.003,63 0,00 0,00 1.955.813,91 

169 2.2.2 sonstige öffentliche Forderungen 116.298,24 116.298,24 0,00 0,00 155.938,10 
171 2.2.3 privatrechtliche Forderungen aus 

Dienstleistungen 
220,32 220,32 0,00 0,00 64.159,23 

179 2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
178 2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände 3.550.863,74 3.550.863,74 0,00 0,00 854.405,34 
 Summe 6.652.385,93 6.652.385,93 0,00 0,00 3.030.316,58 
 
 
 
 
 
1 siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik 
2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 
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                  Anlage III 

 

Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2022 
 

Art der Verbindlichkeit 

Gesamt- 
betrag des 
Haushalts- 

jahres 
in EUR 

mit einer Restlaufzeit von Gesamt- 
betrag des 
Vorjahres 

 
in EUR 

bis zu 
1 Jahr 
in EUR 

1 bis 
5 Jahre 
in EUR 

mehr als 
5 Jahre 
in EUR 

12 2 3 4 5 6 7 
30 4.1 Anleihen      
32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 12.385.634,00 12.385.634,00    
321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen 
     

321- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich      
321- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 12.385.634,00 12.385.634,00    
33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten      
34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 
     

35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 176.742,77 176.742,77   328.481,35 
36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen     1.638,00 
37 4.7 sonstige Verbindlichkeiten 2.171.765,94 2.171.765,94   2.081.468,60 
 Summe 14.734.142,71 14.734.142,71   2.411.587,95 
       
 Nachrichtlich:      
 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten 
     

 Schulden der Sondervermögen3 mit Sonderrechnung 6.331.967,45 772.457,10 3.109.044,91 2.450.465,44 6.604.424,55 

 -  aus Krediten 6.331.967,45 772.457,10 3.109.044,91 2.450.465,44 6.604.424,55 
 - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen 
     

 
1 siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik 
2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 
3 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.) 
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Anlage IV:

Produktsachkonto Bezeichnung  Höhe der Ermächtigung  davon gebunden 

11103.0100000
Allgemeine Verwaltung / Immaterielle 

Vermögensgegenstände
                        27.160,40 €              27.160,40 € 

11103.0811000
Allgemeine Verwaltung / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (ohne EDV)
                        17.936,64 €              17.936,64 € 

11103.0811030
Allgemeine Verwaltung / Büroausstattung über 1.000 € 

netto
                        15.458,46 €              15.458,46 € 

11103.0811600
Allgemeine Verwaltung / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 

> 1.000 Euro (Gebäudemanagement)
                        15.000,00 €              15.000,00 € 

11103.0812000
Allgemeine Verwaltung / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung
                        16.564,20 €              16.564,20 € 

11103.0891000
Allgemeine Verwaltung / Sammelposten für Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 
1.000 Euro o

                        40.000,00 €              40.000,00 € 

11103.0891030
Allgemeine Verwaltung / Büroausstattung zw. 150 u. 1.000 

€ netto                           3.940,72 €                3.940,72 € 

11103.0891600
Allgemeine Verwaltung / Betriebs- u. Geschäftsausstattung 

zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)
                        19.527,32 €              19.527,32 € 

11103.0901000
Allgemeine Verwaltung / Geleistete Anzahlungen, 

Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen
                        43.242,97 €              43.242,97 € 

11106.0220000 Liegenschaftsverwaltung / Ackerland                        100.000,00 €            100.000,00 € 

11106.0341000
Liegenschaftsverwaltung / Grund und Boden mit sonstigen 

Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden
                        34.325,64 €              34.325,64 € 

11107.0100000 Bauverwaltung / Immaterielle Vermögensgegenstände                           1.200,00 €                1.200,00 € 

11108.0791600
Gebäudemanagement / Maschinen, technische Anlagen 

zw. 150 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)
                          1.000,00 €                1.000,00 € 

12601.0100000 Brandschutz / Immaterielle Vermögensgegenstände                           3.000,00 €                3.000,00 € 

12601.0711000
Brandschutz / Maschinen, technische Anlagen oberhalb der 

Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.
                        20.000,00 €              20.000,00 € 

12601.0711021 Brandschutz / Digitalfunk                           6.000,00 €                6.000,00 € 

12601.0716000
Brandschutz / Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 

1.000 Euro o. Ust.
                       159.665,00 €            159.665,00 € 

12601.0791020 Brandschutz / Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung                         15.000,00 €              15.000,00 € 

12601.0811000
Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne 

EDV)
                          1.500,00 €                1.500,00 € 

12601.0812000
Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-

Ausstattung
                          4.500,00 €                4.500,00 € 

12601.0891000
Brandschutz / Sammelposten für Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 
1.000 Euro o

                        14.176,36 €              14.176,36 € 

12601.0900088 Brandschutz / Brandmeldeanlage Feuerwehr Fünfhausen                         30.000,00 €              30.000,00 € 

21101.0100000
Grundschule Bad Schwartau / Immaterielle 

Vermögensgegenstände (Schulbudget)
                          1.800,00 €                1.800,00 € 

21101.0711000
Grundschule Bad Schwartau / Maschinen, technische 

Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. 
(Schulbudget)

                          2.400,00 €                2.400,00 € 

21101.0791000
Grundschule Bad Schwartau / Sammelposten für 

Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 
1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget)

                               92,79 €                     92,79 € 

21101.0811000
Grundschule Bad Schwartau / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (ohne EDV) (Schulbudget)
                          2.354,19 €                2.354,19 € 

21101.0812000
Grundschule Bad Schwartau / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (Schulbudget)
                          1.200,00 €                1.200,00 € 

21101.0891000
Grundschule Bad Schwartau / Sammelposten für Betriebs- 
und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 

und 1.000 Euro o
                          4.439,65 €                4.439,65 € 

21101.0891500
Grundschule Bad Schwartau / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (EDV)
                        23.300,00 €              23.300,00 € 

21101.0900027
Grundschule Bad Schwartau / Umsetzung 
Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.

                       198.827,70 €            198.827,70 € 

Aufstellung der übertragenene Haushaltsermächtigungen 2022

Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik



21101.0900030
Grundschule Bad Schwartau / Schulhofgestaltung 

Grundschule Bad Schwartau
                        50.116,40 €              50.116,40 € 

21101.0901000
Grundschule Bad Schwartau / Geleistete Anzahlungen, 

Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen
                       116.391,88 €            116.391,88 € 

21102.0100000
Grundschule Cleverbrück / Immaterielle 
Vermögensgegenstände (Schulbudget)

                          1.600,00 €                1.600,00 € 

21102.0791000
Grundschule Cleverbrück / Sammelposten für 

Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 
1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget)

                          2.000,00 €                2.000,00 € 

21102.0891000
Grundschule Cleverbrück / Sammelposten für Betriebs- und 
Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 

1.000 Euro o
                          7.044,70 €                7.044,70 € 

21102.0891500
Grundschule Cleverbrück / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (EDV)
                        15.000,00 €              15.000,00 € 

21102.0900068
Grundschule Cleverbrück / Umbau/ Erweiterung 

Grundschule Cleverbrück
                       377.371,96 €            377.371,96 € 

21102.0900094
Grundschule Cleverbrück / Umsetzung 

Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück
                        15.000,00 €              15.000,00 € 

21701.0100000
Gymnasium am Mühlenberg / Immaterielle 

Vermögensgegenstände (Schulbudget)
                          1.600,00 €                1.600,00 € 

21701.0711000
Gymnasium am Mühlenberg / Maschinen, technische 

Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. 
(Schulbudget)

                             669,05 €                   669,05 € 

21701.0712600 Gymnasium am Mühlenberg / Fahrzeuge > 1.000 € netto                           4.000,00 €                4.000,00 € 

21701.0811000
Gymnasium am Mühlenberg / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (ohne EDV) (Schulbudget)
                             621,00 €                   621,00 € 

21701.0812000
Gymnasium am Mühlenberg / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (Schulbudget)
                             776,12 €                   776,12 € 

21701.0891000
Gymnasium am Mühlenberg / Sammelposten für Betriebs- 
und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 

und 1.000 Euro o
                        24.964,78 €              24.964,78 € 

21701.0891500
Gymnasium am Mühlenberg / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (EDV)
                          9.729,86 €                9.729,86 € 

21701.0900023
Gymnasium am Mühlenberg / Umsetzung 

Medienentwicklungsplan GaM
                          5.000,00 €                5.000,00 € 

21701.0900036
Gymnasium am Mühlenberg / Neubau Gymnasium am 

Mühlenberg
                       783.487,69 €            783.487,69 € 

21702.0100000
Leibniz-Gymnasium / Immaterielle Vermögensgegenstände 

(Schulbudget)
                          1.800,00 €                1.800,00 € 

21702.0711000
Leibniz-Gymnasium / Maschinen, technische Anlagen 

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. 
(Schulbudget)

                             278,57 €                   278,57 € 

21702.0811000
Leibniz-Gymnasium / Betriebs- und Geschäftsausstattung 

(ohne EDV) (Schulbudget)
                          5.000,00 €                5.000,00 € 

21702.0812000
Leibniz-Gymnasium / Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

EDV-Ausstattung (Schulbudget)
                          2.400,00 €                2.400,00 € 

21702.0891000
Leibniz-Gymnasium / Sammelposten für Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 
1.000 Euro o

                        21.069,92 €              21.069,92 € 

21702.0891500
Leibniz-Gymnasium / Betriebs- und Geschäftsausstattung 

(EDV)
                          4.000,00 €                4.000,00 € 

21702.0900024
Leibniz-Gymnasium / Umsetzung Medienentwicklungsplan 

Leibniz
                       270.853,30 €            270.853,30 € 

21702.0900096 Leibniz-Gymnasium / Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium                         50.000,00 €              50.000,00 € 

21821.0100000
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / Immaterielle 

Vermögensgegenstände (Schulbudget)
                          1.301,00 €                1.301,00 € 

21821.0711000
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / Maschinen, 

technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 
Euro o. Ust. (Schulhof) (Schulbudget)

                             236,02 €                   236,02 € 

21821.0791000
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / Sammelposten für 
Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 

1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget)
                             696,02 €                   696,02 € 

21821.0811000
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (ohne EDV) (Schulbudget)
                          3.900,00 €                3.900,00 € 

21821.0812000
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (Schulbudget)

                             187,19 €                   187,19 € 

21821.0900009
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / 

Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule
                        18.747,24 €              18.747,24 € 

21821.0901200
Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule / Verdunkelung 

Musikraum
                        20.000,00 €              20.000,00 € 

27201.0900076 Stadtbücherei / Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit                        169.486,75 €            169.486,75 € 



28102.0900093 Amtsgericht / Fassadensanierung Amtsgericht                        858.770,80 €            858.770,80 € 

31510.0811000
Seniorenangelegenheiten / Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (ohne EDV)
                          4.000,00 €                4.000,00 € 

31510.0891000
Seniorenangelegenheiten / Sammelposten für Betriebs- und 
Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 

1.000 Euro o
                          1.700,00 €                1.700,00 € 

31551.0900000
Einrichtungen für Asylbewerber / Geleistete Anzahlungen , 

Anzahlungen im Bau
                       227.716,51 €            227.716,51 € 

31551.0901102 Einrichtungen für Asylbewerber / Containeranlage P5                        980.972,29 €            980.972,29 € 

31551.0901103
Einrichtungen für Asylbewerber / Herrichtung Museum für 

Flüchtlinge
                        48.627,28 €              48.627,28 € 

31551.0901104
Einrichtungen für Asylbewerber /Herrichtung Unterkünfte für 

Flüchtlinge
                        53.588,19 €              53.588,19 € 

36200.0891000
Jugendarbeit / Sammelposten für Betriebs- und 

Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 
1.000 Euro o

                        12.500,00 €              12.500,00 € 

36501.0900044 Städtischer Kindergarten / Anbau Städtischer Kindergarten                        207.143,17 €            207.143,17 € 

36601.0791000
Einrichtungen der Jugendarbeit / Sammelposten für 

Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 
1.000 Euro o. Ust.

                          6.816,00 €                6.816,00 € 

36601.0891000
Einrichtungen der Jugendarbeit / Sammelposten für 

Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-
Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o

                          8.469,32 €                8.469,32 € 

36601.0901101 Einrichtungen der Jugendarbeit / Sanierung 1. OG Alte 12                        197.918,37 €            197.918,37 € 

42401.0901000
Ludwig-Jahn-Sporthalle / Geleistete Anzahlungen, 

Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen
                        28.000,00 €              28.000,00 € 

42408.0901500
Leibniz-Gymnasium Sporthalle II / Erneuerung 

Trinkwasserversorgung
                        35.000,00 €              35.000,00 € 

42409.1991010 Sportplatz Rensefeld / Kunstrasenplatz                        266.281,04 €            266.281,04 € 

42414.0903000
Sportplatz Leibniz-Gymnasium / Sanierung Leibniz-

Sportplatz
                       757.366,98 €            757.366,98 € 

54101.0410020
Gemeindestraßen / Erwerb von Grund und Boden des 

Straßeninfrastrukturvermögens
                        44.475,32 €              44.475,32 € 

54101.0450000
Gemeindestraßen / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen
                        50.961,79 €              50.961,79 € 

54101.0450010
Gemeindestraßen / Straßenschilder, Verkehrszeichen, 

Markierungsarbeiten
                          5.000,00 €                5.000,00 € 

54101.0450020
Gemeindestraßen / Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ 

Schulwegsicherung
                          9.704,56 €                9.704,56 € 

54101.0450030 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung                         39.500,00 €              39.500,00 € 

54101.0450050 Gemeindestraßen / Fahrradboxen                         13.954,24 €              13.954,24 € 

54101.0460000
Gemeindestraßen / Sonstige Bauten des 

Infrastrukturvermögens
                        96.727,84 €              96.727,84 € 

54101.0900091
Gemeindestraßen / Erschließung Gewerbegebiet 

Langenfelde 2.BA
                        14.370,30 €              14.370,30 € 

54101.0900095 Gemeindestraßen / Sanierungsbrunnen                         20.000,00 €              20.000,00 € 

54301.0450010
Landesstraßen / Straßenschilder, Verkehrszeichen, 

Markierungsarbeiten
                          4.000,00 €                4.000,00 € 

54301.0900000 Landesstraßen / VEP Projekt Riesebusch Mittelinsel                         91.523,02 €              91.523,02 € 

54301.0900073
Landesstraßen / Straßenbaumaßnahme L309 Pariner 

Str./Eutiner Str.
                        12.000,00 €              12.000,00 € 

55101.0891000
Park- und Gartenanlagen / Sammelposten für Betriebs- und 
Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 

1.000 Euro o
                        12.141,55 €              12.141,55 € 

55102.0900000 Kinderspielplätze /Überplanung Moorwischpark                         19.000,00 €              19.000,00 € 

6.937.170,06 €                   6.937.170,06 €        

nachrichtlich:
von der Kreditermächtigung i.H.v. 10.977.000,00 Euro wurden in das Folgejahr übertragen.
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Anlage V 

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, 
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der 

Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände 
 

Name Stamm- 
kapital 

Anteil 
der Gemeinde 

am Stammkapital 

Gewinnabführung (+) 
Verlustabdeckung (-) 

Umlagen (-) 

Jahres- 
ergebnis1 

 în TEUR in TEUR % Vorvor-
jahr 

in TEUR 

Vorjahr 
in TEUR 

Haus-
halts- 
jahr 

in TEUR 

in TEUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Sondervermögen        
1) Städtische Betriebe 8.100 8.100 100 179 (-) 201 (-) 261 (-) 261(-) 
II. Zweckverbände        
1) Schulverband 
 Schule Am Hochkamp 

--- --- --- 93 (-) 114 (-) 98 (-) 98 (-) 

III. Gesellschaften        

1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein 
 

945 
 

25 
 

2,65 
 

1,3 (+) 
 

1,3 (+) 
 

1,3 (+) 
 

1,3 (+) 

2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG 
 

12.111 
 

5 
 

0,04 
 

0,1 (+) 
 

0,1(+) 
 

0,1 (+) 
 

0,1 (+) 

3) Bau- und Siedlungsgenossenschaft Eutin eG 
 

2.379 
 

5 
 

0,21 
 

0,2 (+) 
 

0,2 (+) 
 

0,2 (+) 
 

0,2 (+) 
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO        
V.  gemeinsame Kommunalunternehmen nach 

§ 19 b GkZ 
       

VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge-
tragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen 

       

 
Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden 
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 
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Anlage VI: 
 

Liste über noch nicht erhobene Beiträge 
aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen 

 
 
 
Gewerbegebiet Langenfelde Nord (B-Plan 35 a) 
 
 

Flst. Größe in m² Beitragshöhe 
€ 

1363 3.747 29.339,01 
Summe  29.339,01 
 
 
Mit den Käufern werden Ablöseverträge geschlossen. Die Beitragszahlung erfolgt mit der Kaufpreiszahlung. 



 
 

Stadt Bad Schwartau 

  
 

Lagebericht  
zum  

Jahresabschluss  
2022 

der Stadt Bad Schwartau 
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1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 
 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Vorschriften der Gemein-
dehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt. 
Dieser Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik einen Überblick über die wichtigen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im 
abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. 
Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die wesentlichen Ergeb-
nisse des Haushaltsverlaufes und die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrech-
nung; Darüber hinaus die Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen sowie die Darstel-
lung der Liquiditätsentwicklung der Stadt Bad Schwartau. Die Analyse der Haushaltswirt-
schaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen. 
Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ergebnisse 
aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetragen sind. Die 
zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Bad Schwartau sind zu beschreiben. 
 
 
2 Jahresergebnis 
 
Nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO SH) werden für die Beurteilung der 
kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß 
§ 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist 
der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der 
Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigen-
kapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausge-
glichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationsgerechtigkeit sicherzustellen. 
Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 
4.636.431,72 Euro aus.  
 
Im Vergleich zum Ergebnis des 2. Nachtragshaushaltplan 2022 in Höhe von 375.900 Euro 
beträgt die Veränderung 4.260.531,72 Euro . 
 

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 
 
Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen: 
 
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen) 

+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen) 
= Ordentliches Ergebnis 
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./. außerordentliche Aufwendungen) 

= Jahresergebnis 
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2.1.1 Ergebnislage 
 

Ertragsarten 
 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt 
ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus 
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ermittelt. 
 
Finanzerträge 
sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber 
auch Dividenden und andere Gewinnanteile aus Beteiligungen. 
 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 
aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. 
 
Finanzergebnis 
weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus. 
 
Jahresergebnis 
wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Fi-
nanzergebnisses gebildet. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses: 
 
Ergebnisse im Überblick 
 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

10 - Erträge 53.324.567,99 49.744.500,00 50.270.999,86 526.499,86  1,04  

17 - Aufwendungen 44.361.039,42 49.161.700,00 45.577.235,99 -3.584.464,01  -7,29  

18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.963.528,57 582.800 4.693.763,87 4.110.963,87  805,38  

19 - Finanzerträge 42.362,94 388.100,00 388.371,69 271,69  0,07  

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.525,00 595.000,00 445.703,84 -149.296,16  -28,60  

21 - Finanzergebnis 33.837,94 -206.900,00 -57.332,15 149.567,85  74,91  

22 - Jahresergebnis 8.997.366,51 375.900,00 4.636.431,72 4.260.531,72  1.233,42  
 
 
Finanzergebnis 
 
Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in 
Höhe von -57.332,15 Euro. 
 
Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -91.170,09 Euro und 
gegenüber dem Planwert um 149.567,85 Euro verändert. 
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Ordentliches Ergebnis 
 
Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das or-
dentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgaben-
wahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder 
ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entste-
hen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um 
eine Überschuldung zu verhindern. 
 
Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 4.636.431,72 Euro ab. Im Vergleich zum 
Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.360.934,79 Euro. Gegenüber dem 
geplanten ordentlichen Ergebnis i.H.v. 375.900 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe 
von 4.260.531,72 Euro.   
 
Jahresergebnis 
 
Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in das Jahreser-
gebnis ein. Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden die Bestandsverän-
derungen der Konten, die nicht direkt bebucht werden, verbucht.  
 
Das Jahresergebnis beträgt 4.636.431,72 Euro. 
 
Rücklagen 
 
Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnisrücklage und die 
Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 
Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 
Dabei soll die Ergebnisrücklage mindestens 10% und höchstens 33% der allgemeinen 
Rücklage betragen. Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme min-
destens 30 % beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnisrücklage mehr als 33 
% der Allgemeinen Rücklage betragen 
 
Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 11.10.2023 wurde der 
Jahresüberschuss 2021 in Höhe 8.997.366,51 € der Ergebnisrücklage zugeführt.  
 
Anfangsbestand                                                             10.074.682,09 € 
- Zugang 2022 (Jahresüberschuss 2021)                         8.997.366,51 € 
 
Endbestand                                                                    19.072.048,60 €  
 
Die Ergebnisrücklage beträgt per 31.12.2022 rd. 37,00 % der Allgemeinen Rücklage. 
Von einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage wird abgesehen, da in den nächsten Jah-
ren voraussichtlich eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage für den Haushaltsausgleich 
benötigt wird. Die allgemeine Rücklage beträgt per 31.12.2022 über 30 % an der Bilanz-
summe, sodass eine Ergebnisrücklage von über 33 % zulässig ist. 
 
Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnisrücklage nicht mög-
lich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann 
nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. 
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Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für: 
 
1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und 
 
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen 
durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind. 
 
Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in 
die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet wer-
den, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. 
  
Rücklagenentwicklung 

 Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 

Allgemeine Rücklage 51.542.176 51.542.176 51.542.176 51.542.176 51.542.176 

Ergebnisrücklage 12.368.250 11.652.806 8.785.926 10.074.682 19.072.049 

Sonderrücklagen 137.048 186.884 199.343 224.582 224.340 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -715.445 -3.387.298 1.288.756 8.997.367 4.636.431 

Summe Eigenkapital 63.332.029 59.994.567 61.816.201 70.838.806 75.474.996 

2.1.2 Ertragslage 
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haus-
haltsjahr: 
 

 
 
 

 

Ertragsaufspaltung Kreisdiagramm

Steuern und ähnliche Abgaben (53,33%)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (24,65%)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6,43%)

Privatrechtliche Leistungsentgelte (2,22%)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5,12%)

Sonstige Erträge (7,49%)

Finanzerträge (0,77%)
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Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse 
 
In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. 
der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. 
Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 
sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Be-
deutung die einzelnen Ertragsarten haben.  
 
Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des 
Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine 
hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht. 
 

 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichun-
gen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten. 
 
Ertragsarten im Überblick 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

1 - Steuern und ähnliche Abgaben 32.257.710,37 26.933.600,00 27.016.818,90 83.218,90  0,31  

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.657.318,67 12.316.500,00 12.485.355,14 168.855,14  1,37  

3 - Sonstige Transfererträge 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00  -100,00  

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.440.639,53 3.776.200,00 3.259.238,17 -516.961,83  -13,69  

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 861.534,64 1.142.700,00 1.124.079,71 -18.620,29  -1,63  

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.644.714,08 2.010.400,00 2.592.469,62 582.069,62  28,95  

7 - Sonstige Erträge 2.462.650,70 3.563.600,00 3.793.038,32 229.438,32  6,44  

15,36

1,12

3,37

33,74

36,13

10,22

0,07

15,32

1,17

3,41

37,31

32,52

10,20

0,07

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Schlüsselzuweisungen

Sonstige Steuern und Abgaben

Umsatzsteuer

Einkommensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer B

Grundsteuer A

%

Anteile am Kernertrag in %

Ist-Wert 2022 Plan-Wert 2022
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 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.324.567,99 49.744.500,00 50.270.999,86 526.499,86  1,06  

19 - Finanzerträge 42.362,94 388.100,00 388.371,69 271,69  0,07  

Gesamterträge 53.366.930,93 50.132.600,00 50.659.371,55 526.771,55  1,05  
 
 
Die Gesamterträge weichen um -2.665.196,44 Euro vom Vorjahresergebnis und um 
526.771,55 Euro vom Planwert ab.  
 
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegen-
über dem Vorjahresergebnis in Höhe von -3.053.568,13 Euro. Gegenüber dem Planwert 
beträgt die Veränderung 526.499,86 Euro.   
 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (u. a. Gewerbesteuer, Grund-
steuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens-
teuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Steuererträge werden durch sonstige Steuern (u.a. 
Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistun-
gen (z. B. Familienleistungsausgleich) erzielt. 
 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Grundsteuer A 20.077,09 20.000,00 20.375,36 375,36  1,88  

Grundsteuer B 3.028.256,49 3.110.000,00 3.113.737,92 3.737,92  0,12  

Gewerbesteuer 16.245.381,07 11.000.000,00 9.925.911,82 -1.074.088,18  -9,76  

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 10.507.039,00 10.271.100,00 11.389.279,00 1.118.179,00  10,89  

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.232.033,00 1.024.500,00 1.042.432,00 17.932,00  1,75  

Vergnügungssteuer 90.403,47 200.000,00 217.197,80 17.197,80  8,60  

Hundesteuer 141.352,25 141.000,00 140.837,00 -163,00  -0,12  

Ausgleichsleistungen 993.168,00 1.167.000,00 1.167.048,00 48,00  0,00  
 
Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sind auf Berichtigungsveranlagungen der 
Vorauszahlungen im laufenden Jahr 2022 durch das Finanzamt zurückzuführen. Diese 
wurden durch die Gewerbetreibenden beim Finanzamt gestellt, da die Gewinne 2021 
möglicherweise infolge der Corona-Pandemie geringer ausfielen als zunächst veranlagt. 
 
Die Abweichung im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und an der 
Umsatzsteuer sind den Abrechnungen auf der Grundlage des Finanzausgleichgesetzes 
geschuldet. Die Haushaltsplanung basiert auf den Steuerprognosen des Landes Schles-
wig-Holstein für das Finanzausgleichsgesetz. 
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Der leichte Anstieg der Vergnügungssteuer ist durch die langsame Erholung aus der 
Corona-Pandemie zu erklären. Die Spielhallen sind wieder besser ausgelastet und kön-
nen wieder Gewinne erzielen.  

Zuwendungen und Umlagen 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige 
Säule der kommunalen Ertragsseite. Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zu-
schüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitio-
nen geleistet werden. Die Erträge resultieren auch aus den diversen Zuweisungen des 
Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwen-
dungen.  
 
Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umla-
gen um 1.828.036,47 Euro verändert. Die Abweichung vom Planwert beträgt insgesamt 
168.855,14 Euro.  
 
Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle 
abgebildet: 
 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Schlüsselzuweisungen 3.059.904,00 4.675.500,00 4.675.668,00 168,00  0,00  

Zuweisungen für laufende Zwecke 6.760.219,49 7.047.214,70 7.093.316,45 46.101,75  0,65  

Sonstige 837.195,18 594.200,00 716.370,69 122.170,69  20,56  

Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.657.318,67 12.316.914,70 12.485.355,14 168.440,44  1,37  
 
Im Jahr 2022 gab es eine Erhöhung im Bereich der allgemeinen Zuweisungen vom Land 
– Produktsachkonto (PSK) 31551.4481000. Hierbei handelt es sich um eine Zuweisung 
vom Kreis Ostholstein zum „Ausgleich von Lohn- und Einkommenssteuermindereinnah-
men“ als Ausgleich für die verschlechterte Leistungsfähigkeit wären der COVID-19-Pan-
demie i.H.v. 146.172,04 Euro. 
Weiter gab es eine Erhöhung auf dem Konto „Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke“ 
i.H.v. 76.788,75 Euro (24301.4141000). Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss für 
die Personalkosten der Schul-IT-Administration. 
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Sonstige Ertragsarten 

Sonstige Transfererträge 
Unter der Position „sonstige Transfererträge“ fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine 
konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. 
Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen. 
 
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 
Hier werden unter anderem Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungs-
leistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungs-
gebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentli-
chen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen (z.B. Straßenreinigung). 
Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den 
Gebührenausgleich fallen hierunter. 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
sind Leistungsentgelte, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grund-
lage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung- und Verpachtung, Eintritts-
gelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
sind Erträge, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine an-
dere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. 
Es handelt sich hierbei insbesondere um Erträge aus Schulkostenbeiträgen.  
 
Sonstige Erträge 
sind alle Erträge der Stadt, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen werden. 
Dazu zählen z. B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Finanzan-
lagen, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge 
aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten 
gehören hierzu. 
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Sonstige Ertragsarten 
 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Sonstige Transfererträge 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00  -100,00  

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.440.639,53 3.776.200,00 3.259.238,17 -516.961,83  -13,69  

Privatrechtliche Leistungsentgelte 861.534,64 1.142.700,00 1.124.079,71 -18.620,29  -1,63  

Kostenerstattungen und -umlagen 4.644.714,08 2.010.400,00 2.592.469,62 582.069,62  28,95  

Sonstige ordentliche Erträge 2.462.650,70 3.563.600,00 3.793.038,32 229.438,32  6,05  

Finanzerträge 42.362,94 388.100,00 388.371,69 271,69  0,07  

Summe 10.451.901,89 10.884.173,46 11.157.197,51 273.024,05  2,51  
 
Es wurden im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte rd. 37.500,00 Euro we-
niger eingenommen (.4311000). Ebenfalls wurden im Bereich der Benutzungsgebühren 
und ähnliche Entgelte rd. 594.200 Euro weniger eingenommen, davon beim PSK 
31551.4321000 – Einrichtungen für Asylbewerber rd. 590.000 Euro. 
 
Die Mindererträge aus dem Verkauf von Vorräten (54101.4421000) sind auf eine fehler-
hafte Sachkontenzuordnung zurückzuführen. Die Verbuchung der Erträge ist auf dem 
PSK „Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (54101.4541000) er-
folgt. 
 
Im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte kam es zu einer Erhöhung 
durch die Schadensersatzzahlung, der durch die „Abriss-Party“ im Gymnasium am Müh-
lenberg entstanden ist (21702.4462000) 
 
Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen (31551.4481000) kam es zu einer Er-
höhung von rd. 165 TEuro durch die Aufnahmepauschale vom Kreis Ostholstein für die 
Aufnahme von Geflüchteten, im Jahr 2022 insbesondere aufgrund des Zustroms von Ge-
flüchteten aus der Ukraine. Ebenfalls zu Mehreinnahmen kam es im Bereich der 
Schulkostenbeiträge i.H.v. über 400 TEuro. 
 
Bei den sonstigen Erträgen waren Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben i.H.v. rd. 
127 TEuro und bei den Bußgeldern aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (12201.4561010) 
i.H.v. rd. 87 TEuro zu verzeichnen. 
 
Zu Mindereinnahmen kam es bei der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steu-
ererstattungen (61101.4565000) i.H.v. rd. 179 TEuro. 
 
Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung und Beihilfe-
rückstellung konnten infolge der Abrechnungssystematik nicht realisiert werden. Zu Mehr-
einnahmen kam es bei der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung. Hier wurde eine Kor-
rekturbuchung durchgeführt, wodurch erhöhte Erträge aus der Auflösung der Rückstel-
lung beim PSK 11103.4582200 i.H.v. rd. 161 TEuro entstanden sind. 
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2.1.3 Aufwandslage 
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichts-
jahr. 

 
 
 
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Plan-
ansatz: 
 
Aufwandsarten im Überblick 
 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

11 - Personalaufwendungen 8.529.873,33 9.968.923,98 10.082.982,15 114.058,17  1,14  

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 96.000,00 0,00 -96.000,00  -100,00  

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.619.807,56 10.192.620,88 8.031.351,55 -2.161.269,33  -21,20  

14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.484.316,24 2.658.900,00 3.067.922,33 409.022,33  15,38  

15 - Transferaufwendungen 19.839.723,21 20.289.847,35 19.443.162,15 -846.685,20  -4,17  

16 - Sonstige Aufwendungen 5.887.319,08 5.955.407,79 4.951.817,81 -1.003.589,98  -16,85  

17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.361.039,42 49.161.700,00 45.577.235,99 -3.584.464,01  -7,29  

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.525,00 595.000,00 445.703,84 -149.296,16  -25,10  

Gesamtaufwand 44.369.564,42 49.756.700,00 46.022.939,83 -3.733.760,17  -7,50  
 
 
Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 44.369.564,42 Euro belaufen sich 
die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 46.022.939,83 Euro. Das be-
deutet eine Veränderung von 1.653.375,41 Euro.  

Aufwandsaufspaltung Kreisdiagramm

Personalaufwendungen (21,91%)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(17,45%)

Bilanzielle Abschreibungen (6,67%)

Transferaufwendungen (42,25%)

Sonstige Aufwendungen (10,76%)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0,97%)
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Im Vergleich zum Planwert in Höhe von 49.756.700 Euro gibt es eine Abweichung von 
- 3.733.760,17 Euro.  
 
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Auf-
wendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.216.196,57 Euro ab. Ge-
genüber dem Planwert beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -
3.584.464,01 Euro. 
 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Personalaufwendungen 
sind alle Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten sowie für weitere 
Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirk-
sam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialver-
sicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsauf-
wendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich zu 
dieser Aufwandsart. 
 
Versorgungsaufwendungen 
beinhalten alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitar-
beiter/innen und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haus-
haltsjahr schwerpunktmäßig bei den Versorgungsleistungen und den Beihilfen für Be-
amte. 
 
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 10.082.982,15 Euro. Das 
bedeutet gegenüber der Planung von 9.968.923,98 Euro eine Planabweichung von 
114.058,17 Euro.  
 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- 
und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergeb-
nis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können: 
 
Personal- und Versorgungsaufwand 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Dienstaufwendungen Beamte 875.148,81 973.013,71 970.607,21 2.406,50  0,25  

Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte 4.624.143,88 5.831.904,12 5.203.182,91 -628.721,21  -10.78  

Dienstaufwendungen und dgl. 16.544,07 35.800,00 22.610,71 -13.189,29  -36,84  

Beiträge zu Versorgungskassen 1.303.133,62 1.324.268,04 1.288.709,07 -35.558,97  -2,69  

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 980.936,28 1.237.738,11 1.092.104,32 -145.633,79  -11,77  

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 283.655,74 251.671,35 244.852,26 6.819,09  2,71  
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrück-
stellungen 446.310,93 295.400,00 1.260.915,67 965.515,67  326,85  

Versorgungsaufwendungen 0,00 96.000,00 0,00 -96.000,00  -100,00  
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Im Bereich der Personalaufwendungen wurden im Bereich der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern rd. 677.000,00 Euro weniger ausgegeben (.5012000), die u.a. auf nicht 
vorhersehbare Langzeiterkrankungen und nicht erfolgreiche Stellenbesetzungsverfahren 
zurückzuführen sind. Weiter kommt es bei Personalwechseln nicht immer zu einer sofor-
tigen Neubesetzung, sodass einige Stellen kurzfristig unbesetzt sind. Demgegenüber ste-
hen Mehraufwendungen für das Konto .5051000- Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften i.H.v. 410.610,00 Euro. Ebenfalls zu erheblichen 
Mehraufwendungen kam es bei dem PSK 11103.5061000 „Zuführung zur Beihilferück-
stellung für Beschäftigte“ i.H.v. 555.906,00 Euro. Diese Erhöhungen hängen u.a. mit dem 
Wechsel infolge der Bürgermeisterwahl im Jahr 2022 zusammen. Des Weiteren kam es 
im Versorgungsbereich der Beamten zu erhöhten Aufwendungen.  
 
Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen 
entwickelt haben. 
 

 
 
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen 
 
sind alle Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfan-
gene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für 
die Beschaffung von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und 
Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber 
auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen sind hier verbucht. 
 
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 
8.031.351,55 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 
411.543,99 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Ab-
schreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -2.161.269,33 Euro.  
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Bilanzielle Abschreibungen 
Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig 
an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt 
werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. 
 
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen dif-
ferenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen 
abgebildet werden: 
 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauli-
che Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen 4.996.577,79 7.382.023,13 5.455.493,10 -1.926.530,03  -26,10  

Mieten und Pachten 851.612,32 1.162.362,84 1.072.856,27 -89.506,57  -7,70  

Unterhaltung von Fahrzeugen 75.974,85 101.174,59 94.084,44 -7.090,15  -7,01  

Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 1.695.642,60 1.569.266,48 1.408.917,74 -160.348,74  -10,22  

Bilanzielle Abschreibungen 2.484.316,24 2.658.900,00 3.067.922,33 409.022,33  15,38  
 
Es kam zu Minderausgaben im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und bauli-
chen Unterhaltungen (.5211000) von rd. 1.290.000,00 Euro. Hier wurden im Bereich des 
Rathauses (11103.5211000) nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt. Ebenfalls im 
Bereich des Gebäudemanagement (11108.5211000), der Schulen, der Sporthallen sowie 
für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften (31551.5211000) wurde die geplanten An-
sätze nur zur Hälfte ausgeschöpft. 
Ebenfalls zu Minderaufwendungen von rd. 403.700,00 Euro sind im Bereich „Unterhaltung 
des sonstigen Unbeweglichen Vermögens“ zu verzeichnen (.5221000-5221040). Ca. 
200.000,00 Euro Minderaufwendungen entstanden bei der Bewirtschaftung der Grund-
stücke. 
 
Im Bereich der bilanziellen Abschreibung sind Mehraufwendungen von rd. 409.000,00 
Euro zu verzeichnen. Dies hängt u.a. mit der Anschaffung der Umsetzung der Maßnah-
men aus den Medienentwicklungsplänen an den Schulen, der Anschaffung von E-
Screens sowie dem Neubau des Gymnasiums am Mühlenberg zusammen. Bei der Pla-
nung des Haushaltsplanes 2022 konnten die Abschreibungsbeträge noch nicht detailliert 
berechnet werden. 
 
Von den o.a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 
1.539.042,67  Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen 
Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 2.849.285 veränderten sich diese Aufwendungen 
um -1.310.242,19 Euro. 
 
Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Ab-
schreibungen um 3.067.922,33 Euro. 
 
 
Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwen-
dungen sowie der Abschreibungen dargestellt. 
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Transferaufwendungen 
 
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 
stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige 
Aufwandsart dar. 
 
Die Transferaufwendungen in Höhe von 19.443.162,15 Euro weichen vom Vorjahreser-
gebnis um -396.561,06 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -
898.737,85 Euro ab.   
 
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt: 
 
Transferaufwendungen 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10.337.206,21 10.554.200,00 9.840.678,15 -713.521,85  -6,76  

Umlagen an Gemeindeverbände 7.953.572,00 8.741.500,00 8.741.493,00 -7,00  -0,00  

Gewerbesteuerumlage 1.548.945,00 1.013.200,00 860.991,00 -152.209,00  -15,02  

Summe der Transferaufwendungen 19.839.723,21 20.308.900,00 19.443.162,15 -865.737,85  -4,26  
 
Im Bereich der Kinderbetreuung (36501./36502.5312000) wurden geringere Zuschüsse 
ausgezahlt. Durch die Kitareform 2021 wurde das Abrechnungssystems für die Bezu-
schussung an die Kindergärten dahingehend geändert, dass sowohl die Einnahmen und 
die Ausgaben im Haushalt zu veranschlagen sind. Dies führt zu einer deutlichen Verlän-
gerung des Ergebnishaushaltes. Es handelt sich hierbei um eine Übergangsabrechnungs-
systematik. Ab voraussichtlich 2026 sollen die Kommunen an der Finanzierung nicht mehr 
mitwirken.  
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Im Bereich „Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligung 
am Sondervermögen“ (22101.5313000) kam es zu Minderaufwendungen (128.200,00 
Euro). Es handelt sich hierbei um die Schulverbandsumlage an die Schule am Hochkamp. 
Hier wurde mit Beschluss der Schulverbandsmitglieder vom 15.09.2022 festgelegt, dass 
die geplante Umlage nicht in voller Höhe an den Schulverband zu entrichten ist. 
 
Weitere Minderaufwendungen sind bei diversen Produktsachkonten im Bereich der „Zu-
weisungen und Zuschüsse für lfd. Zecke übrige Bereiche“ von rd. 63.000,00 Euro sowie 
im Bereich der Nachmittagsbetreuung (.5318021) i.H.v. 51.314,00 € entstanden.  
 
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage 
i.H.v. 152.209,00 Euro, die durch Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern zu begrün-
den sind. 
 
Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten 
Jahre dargestellt. 
 

 
 
 
Sonstige Aufwendungen 
 
umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen oder den Zin-
sen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sons-
tigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekos-
ten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pach-
ten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Hono-
rarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendun-
gen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, Verluste aus Fi-
nanzanlagen und Wertpapieren, Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte. 
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 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.887.319,08 5.955.407,79 4.951.817,81 -1.003.589,98  -16,85  

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.525,00 595.000,00 445.703,84 -149.296,16  -25,09  
 
Es sind Minderaufwendungen in folgenden Bereichen entstanden: 
 

• Geschäftsaufwendungen-Reisekosten (Konto.5431050)  
Dies ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, da viele Veranstaltungen immer 
noch online durchgeführt wurden. 

• PSK 11103.5431052 Allgemeine Verwaltung- Aufwendungen für Beratungskosten 
rd. 40.500 Euro  

• PSK 11105.5431052 Finanzverwaltung- Aufwendungen für Beratungskosten rd. 
43.500 Euro.  

• Beratungskosten im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes (11109.5431052) 
i.H.v. 20.000,00 Euro, des Amtsgerichtes (28102.5431052) i.H.v. 10.000,00 Euro 
und Umgestaltung Ludwig-Jahn-Straße Fahrradfreundliche Stadt (54101.5431052) 
i.H.v. 16.049,00 Euro  

• PSK 51101.5431090 Orts- und Regionalplanung-Geschäftsaufwendungen für Bau-
leitplanung i.H.v. 185.393,17 € aufgewendet. 

• PSK 11108.5431100 Geschäftsaufwendungen im Bereich des Gebäudemanage-
ment i.H.v. 72.000,00 Euro 

• PSK 51101.54311000 Geschäftsaufwendungen Orts- und Regionalplanung  i.H.v. 
90.000,00 Euro  

 
An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 445.703,84 Euro 
aufzuwenden, gegenüber dem Planungsansatz i.H.v. 624.200 Euro eine Abweichung von 
-178.496,16 Euro.  
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2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 
 
2.2.1 Allgemeine Entwicklung 
 
Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres so-
wie zu den Planungen ersichtlich: 
 
Finanzhaushalt / Finanzrechnung 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 2022 Abweichung 

2022 % 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.771.888,75 48.401.900,00 45.074.632,67 -3.327.267,33  -6,88  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.566.249,62 46.797.400,00 41.244.462,20 -5.552.937,80  -11,87  

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.205.639,13 1.604.500,00 3.830.170,47 2.225.670,00  138,71  

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.428.377,17 2.958.800,00 652.811,43 -2.305.988,57  -77,94  

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.477.835,06 38.750.573,67 31.515.771,56 -7.234.802,11  -18,67  

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.049.457,89 -35.791.773,67 -30.862.960,13 4.928.813,54  13,77  

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 30.268.889,15 0,00 32.922.752,25 32.922.752,25  --  

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 30.358.670,16 0,00 33.306.695,66 33.306.695,66  --  

Saldo aus fremden Finanzmitteln -89.781,01 0,00 -383.943,41 -383.943,41  --  

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 8.066.400,23 -34.187.273,67 -27.416.733,07 6.770.540,60  19,80  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 23.500.000,00 12.523.000,00 -10.977.000,00  -46,71  

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -- 450.000,00 137.366,00 -312.634,00  -69,47  

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 23.050.000,00 12.385.634,00 -10.664.366,00  -46,27  

Änderung Finanzmittelbestand 8.066.400,23 -11.137.273,67 -15.031.099,07 -3.457.012,67  -34,96  
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Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die im Jahr 2022 eingeplanten Zu-
schüsse für die denkmalgeschützte Sanierung des Amtsgerichts und den Digitalpakt an 
den Schulen erst im Jahr 2023 eingegangen. 
s 
Bei den um rd. 7 Mio. € verminderten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird auf die 
Übertragung der Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage zum Anhang) in das folgende 
Haushaltsjahr 2023 i.H.v. 6.937.170,06 € verwiesen. Es handelt sich um Maßnahmen, 
die nicht im laufenden Jahr 2022 begonnen, abgewickelt oder auch bezahlt werden 
konnten. 
 
Im laufenden Jahr 2022 wurde aufgrund noch vorhandener liquider Mittel lediglich eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 12.523.000 € getätigt. Die restliche Kreditermächtigung in 
Höhe von 10.977.000 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. 

2.2.2 Investitionstätigkeit  
 
Investitionstätigkeit 
 
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von 
Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -30.862.960,13 Euro 
ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -35.791.773,67 Euro vorgesehen. 
 
Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit 
im Vergleich zur Planung darstellen. 
 
Investitionstätigkeit 

 Ist-Wert 2021 
Planwert 

(fortg. wenn 
vorhanden) 

2022 
Ist-Wert 2022 Abweichung 

2022 
Abweichung 

2022 % 

Investitionszuwendungen 448.832,85 1.725.100,00 122.940,99 -1.602.159,01  -92,87  

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 901.990,36 958.000,00 343.170,81 -614.829,19  -64,18  

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 51.999,90 -- -- --  --  

Rückflüsse von Ausleihungen 25.554,06 25.400,00 26.925,99 1.525,99  6,01  

Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 250.300,00 159.773,64 -90.526,36  -36,17  

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.428.377,17 2.958.800,00 652.811,43 -2.305.988,57  -77,94  
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen 1.000,00 314.500,00 147.372,28 -167.127,72  -53,14  

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21.139,07 520.000,00 240.071,34 -279.928,66  -53,83  

Erwerb von beweglichen Sachanlagen 663.060,10 1.580.279,01 1.022.677,89 -557.601,12  -35,29  

Erwerb von Finanzanlagen 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00  0,00  

Baumaßnahmen 3.792.635,89 36.315.794,66 30.085.650,05 -6.230.144,61  -17,15  

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.477.835,06 38.750.573,67 31.515.771,56 -7.234.802,11  -18,67  

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.049.457,89 -35.791.773,67 -30.862.960,13 4.928.813,54  13,77  
 
Als herausragende investive Maßnahme ist im Jahr 2022 die Inbetriebnahme des Neu-
baus des Gymnasiums am Mühlenberg zum Schuljahr 2022/2023 mit rd. 23.000.000 Euro 
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im 1. Bauabschnitt zu nennen. Die Gesamtmaßnahme umfasst ein Volumen von rd. 
30 Mio. €. In den weiteren Bauabschnitten folgen der Abriss des alten Gebäudes sowie 
die Herrichtung der Außenanlagen und des Sportplatzes, deren Fertigstellung ursprüng-
lich für das Jahr 2023 vorgesehen waren. Nach neuesten Erkenntnissen erfolgt die Fer-
tigstellung jetzt erst im Jahr 2024. 
 
Im Jahr 2022 konnte die Erweiterung der Kindertagestätte Wirbelwind mit einem zweiten 
Gebäude und Platz für weitere vier Gruppen fertiggestellt werden. Das Investitionsvolu-
men beträgt gesamt rd. 3 Mio.€, wovon im Jahr 2022 rd. 2,7 Mio. € ausgezahlt worden 
sind. 
 
Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in 
den letzten Jahren entwickelt hat. 
 

 
 
 
Entwicklung der Investitionsauszahlungen 

 Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen 2.857 12.491 75.372 1.000 147.372 

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 24.862 728.374 1.645.085 21.139 240.071 

Erwerb von beweglichen Sachanlagen 612.606 560.425 1.357.495 663.060 1.022.678 

Erwerb von Finanzanlagen -- 330.000 10.000 0 20.000 

Baumaßnahmen 2.485.768 3.285.401 1.047.481 3.792.636 30.085.650 
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3 Vermögens- und Schuldenlage 
 
Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der 
folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vor-
jahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen wer-
den.  
 
Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR) 

Bilanzposition 2021 2022 
Verände-

rung abso-
lut 

1 - Anlagevermögen 77.766 104.514 26.749  

1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände 111 114 2  

1.2 - Sachanlagen 64.849 91.606 26.756  

1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.575 3.649 75  

1.2.1.1 - Grünflächen 1.807 1.862 55  

1.2.1.2 - Ackerland 346 346 0  

1.2.1.3 - Wald, Forsten 484 504 20  

1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke 938 938 0  

1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 34.893 58.511 23.618  

1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.817 4.452 2.635  

1.2.2.2 - Schulen 14.081 36.784 22.703  

1.2.2.3 - Wohnbauten 3.795 2.403 -1.392  

1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude 15.199 14.871 -327  

1.2.3 - Infrastrukturvermögen 18.385 17.987 -398  

1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens 4.927 4.982 55  

1.2.3.2 - Brücken und Tunnel 260 254 -7  

1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 69 67 -2  

1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 11.044 10.551 -492  

1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.085 2.134 48  

1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 426 411 -15  

1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen 1.880 2.759 879  

1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.786 4.551 2.764  

1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.905 3.738 -167  

1.3 - Finanzanlagen 12.805 12.795 -10  

1.3.3 - Sondervermögen 12.059 12.079 20  

1.3.4 - Ausleihungen 746 716 -30  

1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 746 716 -30  

2 - Umlaufvermögen 23.599 13.650 -9.949  

2.1 - Vorräte 14 1.474 1.460  

2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren 14 1.474 1.460  
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Bilanzposition 2021 2022 
Verände-

rung abso-
lut 

2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.030 6.652 3.622  

2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 1.956 2.985 1.029  

2.2.2 - Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen 156 116 -40  

2.2.3 - Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 64 0 -64  

2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände 854 3.551 2.696  

2.4 - Liquide Mittel 20.555 5.524 -15.031  

3 - Aktive Rechnungsabgrenzung 775 716 -59  

Summe Aktiva 102.140 118.880 16.740  

1 - Eigenkapital 70.839 75.475 4.636  

1.1 - Allgemeine Rücklage 51.542 51.542 0  

1.2 - Sonderrücklage 225 224 0  

1.3 - Ergebnisrücklage 10.075 19.072 8.997  

1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 8.997 4.636 -4.361  

2 - Sonderposten 13.555 12.898 -657  

2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 66 58 -8  

2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 5.123 4.793 -329  

2.3 - Sonderposten für Beiträge 2.136 2.115 -21  

2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge 2.136 2.115 -21  

2.4 - Sonderposten für Gebührenausgleich 30 30 0  

2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten 6.199 5.901 -298  

3 - Rückstellungen 15.325 15.759 434  

3.1 - Pensionsrückstellungen 12.108 14.762 2.654  

3.2 - Beihilferückstellungen 1.581 2.172 591  

3.3 - Altersteilzeitrückstellungen 187 25 -162  

3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen 1.636 971 -665  

4 - Verbindlichkeiten 2.412 14.734 12.322  

4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 12.386 12.386  

4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt 0 12.386 12.386  

4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 328 177 -151  

4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2 0 -2  

4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten 2.081 2.172 90  

5 - Passive Rechnungsabgrenzung 10 15 4  

Summe Passiva 102.140 118.880 16.740  
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Aufteilung des Sachanlagevermögens 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sach-
anlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen 
Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.  
 

Bilanzposition 2021 in TEUR 2022 in TEUR Veränderung in TEUR 
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 3.575 3.649 75  
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 34.893 58.511 23.618  

1.2.3 - Infrastrukturvermögen 18.385 17.987 -398  

1.2.5 - Kunstgegenstünde, Kulturdenkmäler 426 411 -15  

1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.880 2.759 879  

1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.786 4.551 2.764  

1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.905 3.738 -167  
 
 
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung 
 
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Aus-
prägungen abgebildet:  
 

 
 
  

Strkutur des Sachanlagevermögens

Unbebaute Grundstücke  (3,98%)

Bebaute Grundstücke  (63,87%)

Infrastrukturvermögen (19,64%)

Sonstige Sachanlagen (12,51%)
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Entwicklung des Sachanlagevermögens 
 
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild: 
 

 
 
 

Schulden 
 
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 14.734.142,71 Euro.  
Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt 
dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:  
 
Schuldenübersicht (in Tausend EUR) 

Bilanzposition 2021 in TEUR 2022 in TEUR Veränderung in TEUR 

Verbindlichkeiten gesamt 2.412 14.717 12.306  

Davon Investitionskredite 0 12.386 12.386  

Davon Andere Verbindlichkeiten 2.412 2.332 -80  
 
 
In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt: 
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4 Kennzahlen 
 
Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in kompri-
mierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresver-
lauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen we-
sentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten gehen 
auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein. 
Im Folgenden sind die Kennzahlen mit Vergleichswerten aufgeführt. Der Vergleichswert 
setzt sich aus dem Mittelwert folgender Städte zusammen: Ahrensburg, Bad Schwartau, 
Elmshorn, Glinde, Husum, Itzehoe, Mölln, Norderstedt, Quickborn, Stockelsdorf, Wedel 
und Wentorf (Median).  
Median aller Kommunen beinhaltet alle Kommunen in Schleswig-Holstein, die sich an der 
Plattform IKVS beteiligen. 
 
Hinweis: Im Folgenden sind die Planwerte 2023-2026 den Finanzplanwerten des Haus-
haltsplans 2023 entnommen. 
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4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergeb-
nis 
 

4.1.1 Steuern 
 
Steuern im Zeitverlauf 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Grundsteuer A 20.077 20.375 20.200 20.500 20.500 

Grundsteuer B 3.028.256 3.113.738 3.100.000 3.110.000 3.120.000 

Gewerbesteuer 16.245.381 9.925.912 7.500.000 10.000.000 10.000.000 

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 10.507.039 11.389.279 11.805.000 12.396.100 12.892.000 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.232.033 1.042.432 1.102.500 1.124.500 1.135.700 

Vergnügungssteuer 90.403 217.198 230.000 230.000 230.000 

Hundesteuer 141.352 140.837 142.500 143.000 144.000 

Ausgleichsleistungen 993.168 1.167.048 1.147.300 1.195.800 1.219.700 

 

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf 
 

 
 
Steuerquote 
 
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und 
somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Aus-
druck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steu-
ererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, 
die Gewerbesteuerumlage sowie bis zum Jahr 2018 den Aufwand für die 
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Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit und bis zum Jahr 2019 den Anteil 
am Förderalen Konsolidierungsprogramm (FKPG) in Abzug zu bringen. Diese werden 
deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berech-
nung der Kennzahl abgezogen. 
 
 

 
 
 
4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze: 
 

Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Hebesatz Grundsteuer A 310 310 310 380 380 380 

Hebesatz Grundsteuer B 310 310 310 425 425 425 

Hebesatz Gewerbesteuer 330 330 330 380 380 380 
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Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung 
 
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer 
tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen 
Entwicklung ergibt folgendes Bild: 
 

 
 
Grundsteuer B je Einwohner 
 
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die 
einwohnerbezogene Betrachtung an: 
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Gewerbesteuer je Einwohner 
 
Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Ein-
wohnerzahl abgebildet: 
 

 
 

4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern 
 
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der 
Einkommensteuer zusammen: 
 
 
Gemeinschaftssteuern (in Tausend EUR) 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Anteil Einkommenssteuer 10.507 11.389 11.805 12.396 12.892 

Anteil Umsatzsteuer 1.232 1.042 1.103 1.125 1.136 
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Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung 
 
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes 
Bild: 
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4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umla-
gen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden: 
 
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen in TEUR 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.657.319 12.485.355 9.377.300 14.285.700 6.898.300 

davon Schlüsselzuweisungen 3.059.904 4.675.500 1.797.000 6.156.200 4.802.100 
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwe-
cke 6.760.219 7.215.655 688.900 7.442.900 1.383.500 

davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen 309.832 324.200 441.300 436.600 462.700 

davon sonstige Zuweisungen und Umlagen 527.363 270.000 250.000 250.000 250.000 

 
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung 
 

 
 
 
Zuwendungsquote 
 
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zu-
schüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen 
vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus 
Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungs-
beteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.  
 
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. 
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4.1.3 Personalaufwand 
 
Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar: 
 
Personalaufwand 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Personalaufwendungen gesamt 8.529.873 10.082.982 10.565.200 11.272.200 11.440.000 

davon Dienstaufwendungen 5.515.837 6.196.401 7.370.200 7.878.600 8.006.300 

davon sonstige Personalaufwendungen 3.014.037 3.886.581 3.195.000 3.393.600 3.433.700 

 
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild: 
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Personalintensität 
 
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. 
 
Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des or-
dentlichen Aufwandes haben. 
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4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstel-
lungen zu entnehmen: 
 
Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.619.808 8.031.985 10.796.100 9.888.900 9.475.600 
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbe-
wegliches Vermögen 4.996.578 5.455.493 7.636.000 6.8333.500 6.420.200 

davon Haltung von Fahrzeugen 75.975 94.084 80.500 80.500 80.500 

davon Mieten und Pachten 851.612 1.072.856 1.091.700 1.091.700 1.091.700 

davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 1.695.643 1.409.551 1.987.900 1.883.200 1.883.200 

 

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung 
 

 
 
Sach- und Dienstleistungsintensität 
 
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine 
Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit 
das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, 
wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne 
besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist. 
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4.1.5 Transferaufwendungen 
 
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwen-
dungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den 
Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonsti-
gen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) so-
wie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.  
 
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen: 
 
 
Entwicklung der Transferaufwendungen (in Tausend EUR) 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Transferaufwendungen 19.840 19.443 21.376 20.072 14.840 

davon Umlagen an Gemeindeverbände 7.954 8.741 9.586 8.767 8.946 

davon sonstige Transferaufwendungen 11.886 10.702 11.790 11.305 5.895 
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Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung 
 

 
 

 
Transferaufwandsquote 
 
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an 
den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist. 
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4.1.6 Haushaltsergebnis 
 
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend darge-
stellt: 
 
Entwicklung des Ergebnisses 

 E' 2021 E' 2022 P' 2023 P' 2024 P' 2025 

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit 8.963.529 4.693.131 -3.813.900 1.510.100 -124.200 

Finanzergebnis 33.838 -57.332 -165.800 -489.100 -457.600 

Jahresergebnis 8.997.367 4.635.798 -4.930.300 1.015.100 -587.700 

 
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung 
 

 
 
 
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit) 
 
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch or-
dentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch 
eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, 
erreicht werden. 
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4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen 
 
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, 
nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapi-
tal und Verbindlichkeiten. 
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4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage 
 
Infrastrukturquote 
 
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Ge-
samtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem 
Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die 
Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur 
resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert ab-
gebildet werden kann. 
 

 
 
 
Abschreibungsintensität 
 
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anla-
gevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am 
ordentlichen Aufwand dar. 
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Drittfinanzierungsquote 
 
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den 
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis 
auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des 
Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße 
Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden. 
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4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsitua-
tion) 
 

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt 
wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen 
zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation: 
 
Eigenkapitalquote 1 
 
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Ei-
genkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am ge-
samten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapital-
quote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.  
 
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.  
 

 
 
 
Eigenkapitalquote 2 
 
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesam-
ten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil 
die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz 
darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für 
Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkenn-
zahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann. 
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4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung 
 
Verschuldungsgrad 
 
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten 
am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlich-
keiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die 
Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.  
 
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wer-
den kann. 
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Zinslastquote 
 
Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belas-
tung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des opera-
tiven Verwaltungsgeschäftes besteht. 
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Entwicklung des Eigenkapital 
 
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Ent-
wicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.  
 
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Las-
ten des Eigenkapitals. 
 
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden 
Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeit-
raum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung 
des Eigenkapitals anstellen.  
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Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden 
Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeit-
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Entwicklung der Verschuldung 
 
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die 
Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere 
nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten un-
terschieden wird. 
 
 

 Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 

Verbindlichkeiten gesamt 1.791 1.780 2.421 2.412 14.717 

Davon Investitionskredite 0 0 0 0 12.386 

Davon Andere Verbindlichkeiten 1.791 1.780 2.421 2.412 2.332 
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Verschuldung je Einwohner 
 
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezo-
gene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin 
enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner. 
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5 Prognosebericht - Risiken und Chancen 
 
Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der 
künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.  
Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung 
vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan fort-
zusetzen sind. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnis-
plan zu vermeiden und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt eng zu beschränken 
und nach Möglichkeit zu vermeiden. Daneben soll verstärkt auf die Umsetzungsquote von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geachtet werden.  
 
Diese Anstrengungen sind im Spannungsfeld mit der Vielzahl von Herausforderungen zu 
betrachten, die auf die Stadt Bad Schwartau in finanzieller Hinsicht in Zukunft zukommen. 
 
Ein Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes 
zum 01.01.2021. Die finanziellen Auswirkungen der Neuregelung sind in den Haushalts-
plan 2022 ff. eingeflossen.  
 
Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kinderbetreuung und zur finanziellen Entlas-
tung der Familien und Kommunen bedingt, dass der Ausbau der Kindertagesbetreuung 
vorangetrieben werden muss. Im Jahr 2022 konnten Betreuungsplätze von der Stadt Bad 
Schwartau durch die Erweiterung der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ selbst geschaffen 
werden. In den folgenden Jahren werden auch durch andere Träger wie zum Beispiel 
„Lebenshilfe Ostholstein e.V.“ weitere Plätze errichtet. 
 
Eine große Herausforderung bei der Stadt Bad Schwartau und den Schulen ist die Digi-
talisierung. Die Schulen wurden im Jahr 2022 einheitlich mit interaktiven Displays als di-
gitales Präsentationsgerät in den Klassen- und Fachräumen ausgestattet. Darüber hin-
aus wurden im Jahr 2022 die PC-Räume an den Schulen neu ausgestattet. Die Stadt-
verwaltung wird die Digitalisierung vor dem Hintergrund des Onlinezugangsgesetzes 
ebenfalls vorantreiben müssen.  
 
Bad Schwartau wurde in zwei Städtebauförderungsprogramme des Landes aufgenom-
men. Daraus resultieren mittelfristig umzusetzende Maßnahmen von erheblicher Größen-
ordnung.  
 
Im Bereich der Schulen ist der Neubau des Gymnasiums am Mühlenberg zu nennen, der 
zum Schuljahr 2022/2023 in Betrieb gegangen ist. Diese Baumaßnahme stellt in Bezug 
auf das Investitionsvolumen mit rd. 30 Mio. Euro die größte Einzelbaumaßnahme der 
Stadtgeschichte dar. Die Finanzierung der Baukosten war nicht aus dem Bestand der 
liquiden Mittel der Stadt Bad Schwartau allein aufzubringen. Die Aufnahme von Krediten 
war notwendig. Die Fertigstellung der Außenanlagen und des Sportplatzes waren zu-
nächst für das Jahr 2023 vorgesehen, erfolgen jetzt jedoch erst im Jahr 2024. 
Im Bereich der Schulen stehen weitere erhebliche Investitionen an, wie z.B. der Ersatz-
neubau der Pavillons am Leibniz-Gymnasium sowie der Erweiterungsbau und die Sanie-
rung der Grundschule Cleverbrück. 
 
 
Die Stadt Bad Schwartau wird das Jahr 2023 mit einem negativen Jahresergebnis ab-
schließen. Bei der Planung des Haushaltes 2024 zeichnet sich ab, dass das geplante 
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Jahresergebnis ebenfalls negativ sein wird und erneut Kredite für die anstehenden Inves-
titionen aufgenommen werden müssen. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von För-
dermitteln wird für alle Investitionsmaßnahmen geprüft. 
 
Die finanzielle Situation der Stadt Bad Schwartau bleibt aufgrund der anstehenden Inves-
titionen, der abnehmenden Steuerkraft, den ungewissen finanzwirtschaftlichen Folgen so-
wohl der akuten Flüchtlingskrise als auch weiterhin der ungewissen Nachwirkungen der 
Energiekrise sowie der Corona-Pandemie weiterhin angespannt. 
 
Bad Schwartau, den 14.12.2023 
 
 
 
gez. Dr. Katrin Engeln 
    Bürgermeisterin 
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